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q ^ra9e ^er Übernahme der „ Allgemeinen Deutschen 
pe / eur e ingungen a/s ,,Danziger Spediteurbedingungen“.

Von E. Kröhnert, Referent der Handelskammer.

Spediteuren und ihren zwischen den

gem einen  D e ^ s c h e T s ^ l 1̂ “ ^ ^ 11 die “A11-ahcrAlnat ttt- i l  i t e u r b e d m g u n g e n “
Wahrend die früher angewandtenabgelöst worden wahrend di«

w g«x,r t s Ä i Ä ? * “ ' «
gestellt on7dain it der A d r dlteT ereini8Ungen auf- 

liehen Qnifr/ß i .. ß leichsdeutschen Wirtschaft-

e s c  . a r a s s
auch nach Inkrafttreten derselben in ' ' i r  g 1 
Bedenken und E m . p r t S r S l ^ “ i n S ? ,™ ht 
Spediteurbedingungen zunächst nur ^  a idle ,neuen 
ein Jahr in Kraft p'pspt'zf o' d , Versuchs weise auf
Frühjahr “ ä l t n S s  n e t ^ V e Z T 1 im
evtl Dmarbeitung derOeachäftsbedTngnneenSf' “d '
werden, an denen auch der Zentral verbLndSSi 
Bank- und Bankiergewerbes betdliW “  j chen 
sind die bankseitigen Bedenken zmvipK^r werd0n soll, worden. ^eaenuen zunächst zurückeestellt,zurückgestellt

stelfei ’̂ Ä eY eS le iäeS e n f i f f ini5!1,lge,l‘  
gehenden Interessen der V e rW m l 8taS  a®semander 
Spediteure dar. Deshalb und der

Spediteure sogar jede Haftung als ausgeschlossen er
klärt. Gegen diese Hapftpflichtbeschränkung ist auch 
in Danzig wiederholt bei den Gerichten Einspruch er
hoben worden und Urteile des Danziger Obergerichts 
und der Kammern für Handelssachen haben die ge" 
nannten, die Haftpflicht beschränkenden Paragraphen 
der Geschäftsbedingungen auf Grund des § 138 BGB' 
für ungültig erklärt (Urteile vom 4. 12. 23, vom 9. 3. 23 
und vom 5. 7. 1927). Hierbei ist von den Danziger 
Gerichten die ständige Rechtsprechung des Reichs
gerichts angezogen worden, die den Grundsatz ver
tritt, daß Gruppen von Unternehmern, die, wie die 
Spediteure und Lagerverwalter, ein für den Verkehr 
unentbehrliches Gewerbe treiben, eine durch Zusammen
schluß erlangte tatsächliche Monopolstellung nicht 
ausnutzen dürfen, um für sich m it der Rechtslegung 
unvereinbare Vorteile auszubedingen, durch die dein 
Verkehr besondere, als unbillig empfundene, Fessel» 
auferlegt werden. Insbesondere hat das Reichsgericht 
wiederholt zum Ausdruck gebracht, daß die Frei' 
Zeichnung von der gesetzlichen Haftung für eigenes 
Verschulden seitens der Lagerhalter eines gewisse» 
Bezirkes unter Ausnutzung einer monopolartige» 
Stellung gegen die guten Sitten verstoße und deshalb 
nichtig sei. Die Zwangslage, in der sich der kau»
männische Verkehr den vereinigten Spediteuren u»d 

lüber befindet, wird nach Ansicht

dringende Wünsche zurücfe^estellt ^  i*30̂ 611 Seiten 
das Gesamtwerk iilimUnn«.8 .... J  werden, wenn mandas Gesamtwerk überhaupt/usH J eri*e.n> wenn mar 
Aus demselben Grunde mußte?^ de J 3™!?611 wollte 
gefaßt werden, daß die VeVt r Beengungen

k e ine rsie
so----*-.wraiUgO

in k e in e r  Weise b e r ü h u g8 ' r/ ^ n ' t  durch 
nach wie vor ohne weiteres ^ WVd/ ,.Es besteht

Lagerhaltern gegenüber wnu nanu j._
des Obergerichts auch dadurch nicht beseitigt, daß i® 
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen eine Best)»1' 
inung, wie die des § 68, aufgenommen worden isb 
wonach die Vereinbarung einer über diese Bedingung011 
hinausgehenden Haltung des Spediteurs gegen b0' 
sondere Vergütung von Fall zu Fall Vorbehalt0» 
bleiben soll. Die in der Freizeichnung der Spedite»1’6 
liegende Unbilligkeit wird nach Ansicht des Gerichts 
dadurch nur auf ein anderes Gebiet übertragen, ind0®1nacn wie vor ohne weiteres Hl« «• , besteht dadurch nur auf ein anderes Gebiet übertragen, ind0» 

besonders geartete Verhältnisse he<mLM° , für ,den Einlagern zugemutet wird, die Fülle der Geschäfts-
Abmachungen zu treffen. »aere, abweichende bedinguugen auf nicht tragbare Unbilligkeiten durch

Die zur Zeit in Danyirv „~n- zumustern, und zur Erlangung von Lagerbedingung0®
Geschäftsbedingungen^ ̂ estu^stpHflgen ’¡Allgemeinen

Spediteure ? !  T S■ n -  iJzci , entsprech
, Allge

wesentlichen den ehemaligen ' T i  emsP rechen 
meinen G e s c h ä f t s ^ ; ™ u 31°bsdeutsche

im
len

- ----------------------0—„ . „ j  uiigeroeuiuguut,
die der B illigkeit entsprechen, in jedem Einzelfall0 ® 
den Lagerhalter heranzutreten, um von ihm gegen b0 
sondere Vergütung weitere Zugeständnisse zu erhalt0®

__  o-ii._ i • , , . _  Ji0meinen Geschäftsbedingungen“ ? f Uv.SCu en ” A-11Se'  Diese, von Seiten der Gerichte als „gegen -  
genau wie die reichsdeutscheii Rpd; ak(3n d?sbalb guten Sitten verstoßend“ angesehenen Bestimmung0® 
wieder zu Klagen aus Kreisen der Ver^r “  u?1 der bisherigen Allgemeinen Bedingungen sind in d.e

i- Die Mehrzahl dieser Klagen Anlaß PÖUP.n. »Allgemeinen Spediteurbedingungen“ teilw01
lie Bedinjiumren und Einsprüche beseitigt worden. Da von Seiten der Spediteure 0ljf

gegeben. Die Mehrzahl diese? K l?  Verfrachter Anlaß ueupn„ i
gegen die Bedingungen richtete und Einsprüche beseitigt wor«
dieser Bedingungen, die eine E i n s «^h^11 p16 ^  53 ' ulärt ,wfurde> daß eine wesentliche Erhöhung »“ L
bek.nnH¡pK hL deir ^Ped“ emre enthalten“  V to *  „ t l l  K l? ? .? ? *  a®bmsichts der notwendigerweise n ie d ^ gbek n n t l 1̂  * de,r Spediteure enthalten n sUrĝ  ■ ?1 Haftpflicht angesichts der notwendigerwe 

f ?  llc ™ r’ d«ß m Fällen, m denen §o&6 ,?leht Spediteurtarife nicht möglich sei, wurde 
w l I 6.rluSt> Minderung, V e r t a i n T  nd̂ . ,SP?.drt™r gefunden, die Haftung der Spediteure

der Aus1»ss®
V e r ^ v e r u n erung> Vertauschung6̂ eschJ)d d*t6Ur ^efuadeu> die Haftung der Spediteure im Inteie 
machtg wKHS ?der„ aus anderen Gründen S k gUng’ W!rtachaft nnd der Spediteur - Ij
S r  alT I o H.öoü»tgrenae dieser hJf“ al?'M  »¡n« Versicheruag auf
U h e t “  Bruttokile (ür j e d f Ä . 1̂  “f f , hr als..10 d für das Bruttokilo 1?.®er.Haftung nichl 
fall betragt. Für bestimmte Schäden''0 '311 .Scbaden- 
packten oder nicht sachgemäß v e rn fo tt aQ ,mcht V0<- 
haft verpackten Gütern sowie SV&?? ?-der Mangel- 
aus der Einwirkung oV. , ^en>. dm dem Gni

die
Zuuächst ist im  § 56 der neuen Sjiediteurbedingu»^ (

„  i _ auuerer Gütpr dem Gut
Packung (z. B. Geruch, Anziehen I L  lhrer Vei“ 
fur eine ganze Reihe anderer S d ä d ? - Und

H ö c h s tg re n z e  f ü r  die f i t a f tung  des - r  ^ 
d !nte d rs  von 2 0 ,-  M auf 40 M für 100 kg und v 

M auf 600 M für den einzelnen Schadensfall
~  ‘ ~wa®ft

e'ng?f A,en> haben die
aufgesetzt worden. Daneben ist eine A rt Z w a »f ig 
I ? ? lcheJ UQg f ü r  d ie  H a f t p f l i c h t  einget® ( 

oiden. Nach §39a ist der Spediteur v e r p f l 10®
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'venn keine abweichende schriftliche Weisung vorliegt, 
jhe Schäden, die dein Auftraggeber durch den Spediteur 
oei der Ausführung des Auftrages erwachsen können,
?uf Grund der den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“’ 
Beigefügten besonderen „Speditionsversicherungs-D0f]l— —---—--- 1 1 T~** “ ' - *Bedingungen“ zu versichern. Durch Einführung dieser 
Haftpflichtversicherung werden die in dem vorstehend 
^gezogenen § 56 enthaltenen Bestimmungen über die 
Einschränkung der Haftpflicht nicht mehr die bisherige
Bedeutung haben, sondern nur aushilfsweise Anwendung
Eiden. Nach der Absicht der neuen Spediteur bedin-

Rungen wird die Inanspruchnahme der vorgesehenen 
v e - ’ ’ ’  "  ............  — - - - --ersicherung den Regelfall bilden. Trotzdem bleibt 
rfem Kunden das Recht, auf diese Versicherung zu 
Verzichten. Er muß dieses jedoch ausdrücklich bei 
Erteilung des Speditionsauftrages schriftlich dem 
^pediteur erklären. Diese Erklärung kann auch ein 
ür alle Mal dem Spediteur gegenüber abgegeben 
Werden.

Diese zwischen den Spitzenverbänden der reichs- 
e,itschen Wirtschaft und der Spediteure nunmehr 

gefundene Lösung, die Nachteile der Hafteinschränkung 
6r Spediteure für den Kunden durch eine ArtZwangs- 
Brsicherung auszugleichen, ist nicht ganz neu. Bisher 
,cheiterte die Durchführung jedoch stets an dem Ge
c k e n , daß eine Haftpflichtversicherung eine nicht 
, ^bedeutende Erhöhung der Speditionsspesen mit sich 
.Engen würde. Dieses Moment glaubt man nun da- 
^rch beseitigt zu haben, daß einmal dem Auftraggeber 

Recht bleibt, auf Nichtversicherung zu bestehen,i, . -»vvuv Iwxviwvj wux XI AVUt, V Vl Ö1UUDI UJi^ /JU LVJXXV/U j

daß andererseits sehr günstige Versicherungs- 
Dingungen erreicht worden sind. Die Prämie beträgty.}. _ o  o  vv u i  u t / U i  o m u .  x / i g  x  x a u u u

amlich 0,01 M für 1000,— RM. des Versicherungs- 
^6rts, mindestens allerdings 0,10 M für jeden Verkehrs- 
6rtrag. Unter Verkehrs vertrag im Sinne dieser Be- 

mung werden verstanden alle Speditions-, Fracht-
■D Lagerverträge einschließlich der bei solchen Ver-
jjagen üblichen Nebenverträge, wie Verwiegungen, 
^Ahnahmeerhebungen, Verzollung, Verladung, Muster- 
ö Dung, Verpackung, Ausladung. DieseVersicherung 
v se tz t  a lso n i c h t  d ie  T r a n s p o r t -  oder  Lager -  
^ S i c h e r u n g .  Ferner deckt sie n i c h t  Schäden, 
g® durch Vorsatz des Versicherten oder seiner An
b e u te n  entstanden sind, oder Ansprüche, die aus

.i'eden, w’ie sie im Speditionsgewerbe nicht allgemeinj a
rL^'6 etc ). Unberührt durch die Versicherung bleiben

sind, herrühren (wie Lieferfristgewähr, Vertrags-

W ^ er hinaus natürlich alle Ansprüche aus Verein- 
j / ’fpgen, die über die gesetzliche Haftpflicht der 

Eiteure ohnehin hinausgehen.

Falle der Anwendung der Versicherung hat
Spediteur für jeden Auftrag (wie aus der Fest-

einer Mindestprämie von 0,10 M hervorgeht)
Oj, wert des Gutes m it 10000,— RM. anzunehmen, 
lei. f;(, den W ert des Gutes kennt oder nicht ist einer- 
\  Einen höheren Wert hat der Spediteur nur dann 
^U-Bpsichern, wenn er vom Kunden ausdrücklich

dich m it einer höheren Versicherung beauftragt 
Wichtig ist, daß durch diese neue Versicherung

mittelbare Schäden, die bisher im allgemeinen 
V , gedeckt werden konnten, gedeckt sind. Gedeckt
^M if1 ^urch die Versicherung a l le  Feh ler,  die der 

oder dessen Beauftragter machen, soweit 
adenersatzansprueh seitens des Versicherten 
gemacht wird. Uebersieht der Spediteur z. B. 
g bei der Aushändigung des Gutes die Nach- 

p-Anziehen zu lassen, so haften die Versicherer
AUndii», T7M______ _* i ___„ A rtv f ,o nrPirVia If.p.r(f i  (j Enden. Ebenso ist es, wenn der Lagerhalter 

r-s Aushändigung des Lagergutes eine Weisung 
A  & Egerers nicht beachtet, z. B., daß er das Gut

gingen Vorlegung bestimmter Ürkunden. heraus-
°der daß er es einem ihm bezeichneten

Empfänger erst nach Eingang einer weiteren Weisung 
des Einlagerers ausliefern soll. Ein mittelbarer Schaden 
kann auch darin liegen, daß der Spediteur Urkunden, 
z. B. Quittungen oder Wechsel, die ihm bei der Aus
lieferung des Gutes vorzulegen oder auszuhändigen 
sind, nicht sorgfältig genug prüft oder wenn Fehler 
bei Ausstellung von Konsulatsfakturen gemacht werden. 
Dazu gehören weiter Fehlleitungen, die der Spediteur 
verschuldet, die versehentliche Nichtbeachtung von 
Ausfuhrverboten oder Einfuhrbeschränkungen, Nicht
berücksichtigung von Wegevorschriften des Auftrag
gebers und die infolgedessen durch Umwege ver
ursachten Mehrkosten usw. Es fä llt ferner darunter, 
wenn der Spediteur einen ihm erteilten Transport
oder Lagerversicherungs-Auftrag fahrlässig nicht oder 
nicht richtig ausführt. Ein mittelbarer Schaden in 
diesem Sinne liegt auch vor, wenn der Schaden zwar 
durch Transport- oder Lagerversicherung gedeckt 
worden ist, diese Versicherungen aber infolge fehler
hafter Maßnahmen des Spediteurs unwirksam geworden 
sind. Unter den Versicherungsschein fä llt überhaupt 
die ganze vom Spediteur übernommene Besorgung. 
Hat er z. B. die Beförderung vom Haus des Absenders 
bis zum Haus des Empfängers zu vermitteln, so haben 
die Gesellschaften auf Grund der Speditionsversicherung 
für den mittelbaren Schaden einzutreten, der während 
irgend eines Teils der Reise entsteht. Benutzt der 
Spediteur einen Zwischenspediteur, zieht z. B. der 
Binnenspediteur einen Hafenspediteur zu, so fä llt die 
Tätigkeit des Hafenspediteurs auch unter die einmalig 
genommene Speditionsversicherung, immer natürlich 
mit Ausnahme der direkten Schäden, die in Beschä- 
digung oder Verlust des Gutes bestehen. Aehnlich ist 
es, wenn der Hauptspediteur einen Zwischenspediteur 
am Bestimmungsort beauftragt, das Gut vom Fracht
führer abzunehmen und es dem Empfänger zuzuführen: 
die Tätigkeit des zuführenden Zwischenspediteurs fä llt 
mit der erwähnten Beschränkung ebenfalls unter die 
Versicherung. Allerdings können die Versicherungs
gesellschaften den Zwischenspediteur im Rückgriffs
wege in Anspruch nehmen, vorbehaltlich seiner Rechte, 
sich auf die vereinbarten Haftungsbeschränkungen zu 
berufen.

D ie  Höhe der  im V e r s i c h e r u n g s f  a l le  zu 
l e i s t e n d e n  E n ts c h ä d ig u n g  wird in § 8 der 
Bestimmungen des Speditionsversicherungsscheins 
folgendermaßen festgesetzt: Hat der Versicherte zur 
Zeit der Erteilung des Verkehrsauftrages das Gut 
verkauft, so erhält er im Höchstfälle den Verkaufspreis 
unter Berücksichtigung etwa entstandener bezw. 
ersparter Barauslagen (Frachten, Zölle und dergl.). 
Im andern Falle erhält der Versicherte als Höchst
betrag den gemeinen Handelswert bezw. gemeinen 
Wert, den das Gut zur Zeit der Erteilung des Verkehrs
auftrages an dem Orte hatte, an dem es abzuliefern 
war, unter Berücksichtigung etwa entstandener bezw. 
ersparter Barauslagen. Unter allen Umständen bildet 
der angemeldete Versicherungswert die Höchstgrenze 
der Ersatzpflicht.

E r k l ä r t  s ich  der  A u f t r a g g e b e r  m i t  d iese r  
H a f t p f l i c h t v e r s i c h e r u n g  n ic h t  e invers tanden 
und lehnt die Versicherung im Einzelfall oder für 
seine sämtlichen Aufträge, ausdrücklich ab, so haftet 
der Spediteur nach dem oben genannten § 56 lediglich 
mit einer Haftungsgrenze von 40 RM. für 100 kg, 
maximal 600 RM. für jeden Schadensfall. Wie sich 
allerdings die Rechtsprechung in diesem Falle zu 
dieser beibehaltenen Beschränkung der_ Haftpflicht 
stellt, bleibt abzuwarten.

U e b e r h a u p t  lassen s ich B e d e n k e n  h in 
s i c h t l i c h  der  R e c h t s g ü l t i g k e i t  der  H a f t 
p f l i c h t e i n s c h r ä n k u n g  n i c h t  von der  Hand
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weisen .  Vor allem wird der Spediteur von der Ver
pflichtung, seine Verrichtungen mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmannes auszuführen und das Interesse 
des Auftraggebers voll wahrzunehmen, wohl kaum 
entbunden werden können. Der § 59 a der neuen 
Spediteurbedingungen sieht trotzdem vor, daß für 
V e rz ö g e ru n g e n  irgendwelcher A rt der Spediteur 
nur verantwortlich ist, insoweit dadurch ein Schaden 
an dem Gute selbst entsteht und auch nur dann wenn 
dem Spediteur grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen wird 
und der § 69 a bestimmt, daß gegenüber der Berufung 
des Spediteurs auf einen in diesen Bedingungen 
vorgesehenen Haftungsbeschränkungs- oder Aus-
S S f f  d6r, E inw and ’ 68 ^  d ic h te  oder 
T on+A *  a h r l a s s i g k e i t  des Spediteurs oder seiner
Handl nno-der Y ? S°1Der Leute> oder unerlaubte Handlung vor, unzulässig ist. Da die in § 59 genannten
Verzögerungen“ und die in § 69 a angeführte grobe
S o ie ffltin k it S'Ch d°Ci  gf DZ ffewiU nicht der ?mes o^entlichen Kaufmannes“ , zu

welcher der Spediteur auch in § 1 der neuen Spediteur-
l i s s e T S  a£sdrüfcf lich verpflichtet wird, vereinbaren 
lassen, sind Zweifel an der Rechtsgültigkeit der 
genannten I  aragraphen möglich. Auch in der Frage der 
E inschränkung von Schadenersatzansprüchen 
m den Fallen, in denen der Auftraggeber die Haftpflicht
versicherung ablehnt und in defen mithin der § 57 
der Spediteurbedingungen Anwendung findet, sind 
Bedenken berechtigt. Sind doch die Gründe, die das 
Reichsgericht sowie das Danziger Obergericht ver- 
anlaßten, unter Hinweis auf § 138 B. G. B. die Be
stimmungen über die Haftpflichteinschränkung der 
Spediteure für ungültig zu erklären, auch dem S 57 
der neuen A Sp. L. gegenüber durchaus noch anwendbar, 
zumal der Betrag von 40 EM. für 100 kg bei einer
hmtSYe™ w arf6nq W1̂ Z' B- einigen Kolonialwaren, hinter dem Wert der Ware zurückbleibt, und da der
Nachweis, daß eine dem § 62 a entsprechende üebung

S L Ix I lS '“ “  »z  p “  Ä 1 ä
nach 8 55 de  ̂ Snrrd>me\ 61nZUi a^em Unddaß trotzdem
Tn d e i n  e l  i teUP 6r?c h tlg t is t> in  den Fä llen ,
F rach tfüh re r I  “  «mein D ritte n , nam entlich
U n te rs p e d ite m P rt S cb lffer, Zw ischen -oder
unte iS ped iteu r etc. oder bei sonstigen an der Ans-

standen isT ^ itmges, beteiligten Unternehmern tm t-
D ritte n  dem A n T  6 t' T lg6n  Anspruch gegen diesen 
^ r i t te n  dem A u ftraggeber auf dessen V erlangen  ab-

Ä Ä  di ß d6‘ Spediteur auT Ijp rund

Neben T S i  Spediteure angesehen werden
Versicherung sind folgend ^  P gaESs beschriebenen
„A llg e m e in e re n  Ä  der
gegenüber den „Allgemeinen ngUngei1“wichtig: gemeinen Geschäftsbedingungen“

daßDeI „ “ t S , § »n
Auftraggeber * W  p” “  .vom
R echnung ge ltend  gem acht werden könnt engene 
hm  eine A b tre tu n g  dieses kona ten, daß m it-
U» besonderen J  S V Ä ?  . ? *  » * . ,

gegenüber bestimmen die neuen Spediteurbedingung©11) 
daß eine Abtretung der Rechte des Auftragsgebers 
an einen Dritten sowie die Geltendmachung von An- 
sprächen gegen den Spediteur namens oder nn 
Rechnung eines Dritten insoweit erfolgen kann, als j 
Rechte gegen den Spediteur auf Grund dieser B®' 
dingungen bestehen. Diese Aenderung dürfte durch' 
aus den Interessen der Auftraggeber entsprechen.

Des weiteren sind die Bestimmungen des Ab' 
Schnitts IH  (Auftrag, Mitteilungen, Weisungen, Fr' 
messen des Spediteurs) wesentlich vereinfacht worden 
Hinsichtlich der Vergütungen, Leistungen und Aus' 
lagen ist folgende Bestimmung getroffen worden:

„Angebote des Spediteurs und Vereinbarungen 
m it ihm über Preise und Leistungen beziehen 
sich stets nur auf die namentlich aufgeführteß 
eigenen Leistungen und oder Leistungen Dritte1 
und, wenn nichts anderes schriftlich vereinbar' 
nur auf Güter normalen Umfangs, normalen G6' 
wichts und normaler Beschaffenheit; sie setzen 
normale, unveränderte Beförderungsverhältnisse’ 
ungehinderte Verbindungswege, Möglichkrt 
unmittelbarer sofortiger Weitersendung sow1̂ 
Weitergeltung der bisherigen Frachten, Valuta' 
Verhältnisse und Tarife, welche der Vereinbarung 
zu Grunde lagen, voraus. Die üblichen Sonde* 
gebühren und Sonderauslagen, gelangen außerd© 
zur Erhebung, vorausgesetzt, daß der SpediteR 
den Auftraggeber darauf hingewiesen hat; dab 
genügt ein genereller Hinweis, wie etwa „zuzügh0 
der üblichen Nebenspesen“ . .

Auch diese Neufassung dürfte im Interesse soW<>n 
der beteiligten Wirtschaftskreise wie auch der Spediteü 
liegen. 9

In  dem § 29 wird der U m r e c h n u n g s k u1 
be i Z a h lu n g  in  f r e m d e r  W ä h r u n g  neu. gereg6i' 
wodurch auch voraussichtlich Streitigkeiten zwisch 
den Parteien, wie sie bisher nicht selten waren, kiioj.® 
vermieden werden. Nach den Bestimmungen des b 
herigen § 31 hatte die Umrechnung fremder W ibbrU 0 
in deutsche und umgekehrt nach Wahl des Spedit© 
entweder zu dem Kurs am Tage der Vorlage od©* f 
dem Kurs am Tage der Fälligkeit oder am Tage . 
Zahlung zu erfolgen. In  dem neuen § 29 ist t 
gesetzt, daß die Umrechnung zum Briefkurs der v t 
liegenden letzten Berliner Börsennotiz am Tage 
Auftragserteilung zu erfolgen hat. .

In dem neuen § 30 ist des weiteren festg©1 
daß der Z a h lu n g s v e r z u g  be i  B e g le i c h u n g  ° ier 
■" - - " ~ und u

eint1
erst nach Ablauf von 5 Tagen nach Fälligkeit jJ*1

V I V A  A J U U A U U g O V P X n U C  u  v  i  x j  v  g  a  v  a  v  «  J

R e c h n u n g  des S p e d i te u rs ,  der auf Grün® ^  
bisherigen Bedingungen schon nach 3 Tagen 
erst naeh Ablauf von F» Tacr^n nnp.li TTälliVkeit
sofern er nicht 
getreten ist.

nach dem Gesetz schon vorher

d>'
In  der Frage der V e r p f l i c h t u n g  des Sp6^  

teu rs  zur  T r a n s p o r t v e r s i c h e r u n g  besagt©^ 
§ 36 b der bisherigen Bedingungen, daß der Sp6®^)) 
bei bloßer Wertangabe — mangels ausdrück 
Versicherungsbetrages — zwar beiechtigt, aber
verpflichtet war, diese Angabe als Versicherungsa <et,
anzusehen. Der neue § 38 bestimmt demgcfVl'h \p 
daß der Spediteur hierzu nicht berechtigt ist. 
darf also künftig stets eines ausdrücklichen 
liehen Auftrages, wenn der Auftraggeber die rIra 
Versicherung wünscht. ür0

In  der Frage des P f a n d r e c h t s  der  Sp ©
waren die ursprünglichen Geschäftsbedingung01*,dC\, 
einen Zusatz vom 26. November 1926 im 0W~f.nl>r “ “ uieses Uechts an einer, rwhT“ “ Zusatz vom  2ö. N ovem ber 1926 im

Re b®sonderen an einen Versicherer oder l n ?  ’ Reiche bere its dahin gemildert worden, daß 
Beauftragten ausdrücklich ausgeschlossen war T W  ° dei  Z urückbeha ltungsrecht des Spediteurs, BjJef &

nach den Allgemeinen Geschäftsbedingung©11



d Wz
gesetzliche Maß hinaus gehen würde, bei Aufträgen 
eines Spediteurs an einen anderen Spediteur nur solche 
wüter Und Werte ergreift, die dem auftraggebenden 
Spediteur gehören oder die der beauftragte Spediteur 
hir das Eigentum des auftraggebenden Spediteurs hält 
oder halten darf (z. B. Möbelwagen, Decken und 
dergl.). Die neuen Bedingungen haben diese Er
gänzung in § 52 b ausdrücklich festgehalten.
. W e n n  die im vorstehenden behandelten wichtigsten 
^.bweichungen der neuen „Allgemeinen Deutschen 
bpediteurbedingnngen“ von den bisherigen Geschäfts
bedingungen auch den wesentlichsten Einsprüchen 
oer Auftraggeber gerecht zu werden und den Ge
schäftsverkehr zwischen Spediteuren und ihren Auf- 
traggebern in einer beide Teile befriedigenden Form 
?u regeln versuchen, so vermögen sie trotzdem — 
besonders nach den vorgetragenen rechtlichen Be
denken — nicht den Anspruch auf Vollkommenheit 
^  erheben. Die Schwierigkeit der Materie und der 
, iderstreit der Interessen haben deshalb — wie bereits 

6l«gangs dargelegt — dazu geführt, daß die neuen 
»Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen“ zu

nächs t  f ü r  e in  Jahr p ro b e w e is e  eingeführt 
worden sind. Immerhin bedeuten sie auf dem Wege 
zur Vereinheitlichung des Speditionsrechts und damit 
zur Erhöhung der Rechtssicherheit im Verkehrsleben 
einen bedeutenden Schritt und es w ä re  desha lb  
zu wünschen ,  daß auch im  F r e i s t a a t  D a n z ig  
die heu te  noch g ü l t i g e n  „ A l l g e m e i n e n  Ge
s c h ä f t s b e d in g u n g e n “ durch neue, den seit dem 
10. August 1927 im Reiche gültigen Spediteurbedingun
gen entsprechende „ D a n z ig e r  S p e d i t e u r b e d in 
g u n g e n “ a b g e lö s t  werden.  Wenn für einzelne 
Branchen bezw. für einzelne Spediteurzweige ange
sichts der besonders gelagerten Danziger Verhältnisse 
abweichende Bestimmungen bezw. Zusätze erforderlich 
sein sollten, so würden sie zweckmäßigerweise als 
Anhang den reichsdeutschen Bestimmungen hinzuzn- 
fügen sein. Die voraussichtlich auch in Danzig vor
handenen Bedenken der Bankkreise werden — genau 
wie im Reiche — zweckmäßigerweise bis zu der im 
nächsten Frühjahr vorgesehenen Nachprüfung der 
reichsdeutschen Bedingungen zurückzustellen sein.

Das Obergericht zur Frage der Tariffähigkeit.
Von Obergerichtsrat Dr. Rumpf.

, Zwecks Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten ist 
^ürch die Verordnung vom 23.12.1918 ein Schlichtungs- 
orfahren eingeführt worden, für das ein aus einem 

, ^parteiischen Vorsitzenden und je zwei ständigen 
hd. je einem nichtständigen Vertreter der Arbeitgeber 
h<3 der Arbeitnehmer zusammengesetzter Schlichtungs- 

J*S8chuß zuständig ist. Seine Tätigkeit beschränkt 
Jc'1 auf die Vermittelung eines Ausgleiches und, falls 

solcher nicht gelingt, auf die Abgabe eines Schieds- 
fjniches. Dieser Spruch hat die Bedeutung eines 

j] Oritativen Vorschlages an die Parteien, der von 
l^'ön angenommen oder abgelehnt werden kann. Im 
fi uo ^er Ablehnung kann der Schiedsspruch gemäß 
v0-8 der Verordnung vom 12. 2. 1920 (RGBl. S. 218) 
U *  Demobilmafihungskommissar für verbindlich er- 
müt werden, wodurch sein Inhalt für die Parteien 

rtragsrecht wird.
'hi 'sk anerkannten Rechtes, daß auf solche Weise 
g i '1 Tarifverträge zur Einführung oder Abänderung 
L  arigen können. Die Rechtsform des Tarifvertrages 
i^ ]11 eueren Ursprungs. In  ihr hauptsächlich vollzieht 

1 die Entwickelung des modernen Arbeitsrechtes vom 
d^larbeitsvertrag zum kollektiven Vertrag. Träger 
tijjd'dlektiv Vertrages sind auf Arbeitgeberseite entweder 

6 Arbeitgeber oder Arbeitgeberverbände, auf 
^ i  jltQehmerseite immer Arbeitnehmerverbände. Gegen- 

ĉes Tarifvertrages ist die Festsetzung der Be- 
V6ifü g e n  der einzelnen Arbeitsverträge, beispicls- 

VV- 6 des Lohnes und die Kündigungsfristen,
jw ; ^drkung des Tarifvertrages äußert sich außer in 

hinten obligatorischen Bindungen zwischen den 
'^schließenden selbst vor allen Dingen darin, 

% ■' 1(3 Bedingungen des Tarifvertrages automatisch 
' W i'' 6n. udizelnen Arbeitsvertrag Geltung erlangen. 
HU* weite Vereinbarungen Zu Ungunsten der Arbeit- 
< \ s i n d  unzulässig. Würde z. B. statt des tarif- 

o Btundenlolines von einem Gulden ein solcher 
vb,,j. Pfennigen festgesetzt, so hätte der einzelne 

, Aehiner trotzdem einen klagbaren Rechtsanspruch 
^  Tariflohn.

WsJ, 8roßen Zweifeln hat nun die Frage der so- 
M  T’ariffähigkeit. Anlaß gegeben. Sie bewegen 
\  ^besondere in der Richtung, ob Verbände, die 

,e i \ v i l l i g e n  Abschluß von Tarifverträgen an

sich imstande sind, sich selbst in der. Satzung, durch 
förmlichen Beschluß oder in sonstiger Weise für 
t a r i f u n f ä h i g  erklären und damit der Festsetzung 
eines Tarifvertrages durch Spruch des Schlichtungs
ausschusses und Verbindlichkeitserklärung dos Demo- 
bilmachungskommissars entziehen können. Die bisher 
wohl als herrschend zu bezeichnende Lehre von der 
Möglichkeit gewollter Tariflfnfähigkeit ist in letzter 
Zeit stark erschüttert worden. Es sollen hier die 
Gründe der einen und anderen Seite nicht angeführt 
werden. Es genügt dazu, auf die umfangreiche 
Literatur zu verweisen, wie sie u. a. in den AuLm-ron 
von Nipperdey in der „Neuen Zeitschrift für Arbeits
recht“ 1926 S. 192 ff., von Hueck daselbst S. 641 ff. 
und von Jorges in „Das Schlichtungswesen“ i92ß 
S. 21 ff. angeführt ist.  ̂ Das Reichsgericht hat sich 
über das Wesen der Tariffähigkeit in einem Urteil 
vom 9. 10. 1925 (Bel. 111 S. 354 ff.) ausgesprochen, 
ohne aber eine restlose Klärung der Streitfrage zu 
erreichen. Auf das Urteil berufen sich die Vertreter 
beider Ansichten.

Neuerdings hat das DanzigerObergericht Gelegen
heit zur Stellungnahme gehabt. Zwischen Verbänden 
des Handels auf der einen und Verbänden der Arbeit
nehmer auf der anderen Seite war es bereits 1924 zu 
Schlichtungsverhandlungen gekommen. In  einem 
Schiedsspruch vom 19. 7. 1924 hatte der Schlichtungs
ausschuß die Tariffähigkeit der kaufmännischen Ver
bände bejaht und ihnen den Abschluß eines Tarif
vertrages aufgegeben. Der Spruch war durch Ent
scheidung des Demobihnachungskommissars vom 
26.9.1924 aufgehoben worden, weil die Tariffähigkeifc 
der kaufmännischen Verbände nicht ausreichend dar
getan sei. Im erneuerten Verfahren vor dem Schlich- 
tungsausschuß erging darauf am 10. 12. 1924 der 
Schiedsspruch dahin, daß der Antrag der Arbeitnehmer
verbände auf Abschluß eines Tarifvertrages mangels 
Tariffälligkeit der kaufmännischen Verbände abgelehnt 
wurde. 1926 kam es wiederum zu Schlichtungsver
handlungen. Durch Schiedsspruch vom 24. 7. 1926 
wurde die Tarif fähigkeit der kaufmännischen Verbände 
nunmehr vom Schlichtungsausschuß bejaht und ihnen 
der Abschluß eines bestimmt formulierten Tarifvertrages 
aufgegeben. Der Spruch wurde vom Demobilmachungs
kommissar vom 31. 8. 1926 für verbindlich erklärt,
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•Die Arbeitgeberverbände boschritten jetzt den Weg- des für verbindlich erklärten Schiedsspruches zu be- 
der Klage vor den ordentlichen Gerichten und be- gründen.
antragten, den Schiedsspruch für nichtig zu erklären. j ) as Schlichtungsverfahren, um das es sich hier

' ‘ der Beklagten, wirk

^  h oprucn ues öcnucntungsaus- diows Antrao-srecht da 
Schusses vom 10. 12. 1924 r e c h t s k r ä f t i g  verneint de" V . (). vom 23. 12. i»u> es roruere, um u ,« n u ,.r  

mangelnde Legitimation der Arbeit- führaag, sondern um die Neueinführung eines Tarif- 
nehmet verbände zm Anrufung des Schlichtungsaus- Vertrages gehandelt habe. Ein selbständiges Antrags-
keh der Kkiwer^ wIede?ujI3J die Tarifunfähig- r6Cht Is t aber auch für die Neueinführung von Tarif'
keh der Kläger. Das Landgericht hat sämtliche Gründe verträten anzuerkennen. Das Reichsgericht hat das
Urteil11 vhomS25h4alt1l|)7 erüChtet- Und Kbige durch in Uebereinstimmung mit dem überw iegenden Schrift'
. f . Xo r 7?- 4. 1927 abgewiesen. Das Obergericht tum jn seinem Urteil vom 8. Juli 1924 (3 11 963/1923) 
S m ' X T w “ ''S.™"'25- Oktober 192T (a n  U 354/27, J ^ nommeB » „d  in «»gehenden, durchaus über-
( h ü id p n l  gelangt. Von seinen, zeugenden Darlegungen begründet,
jiunden sind hauptsächlich diejenigen von allgemeinem , _ . . Tri -i rnor;f-
Interesse, die sich mit den drei letzten Rügen befassen. ln letzter Ll.me bestreiten die Kläger ihre La« 
Das Urteil lautet insoweit wörtlich wie folgt: fähigkeit, da sie auf. dein Gebiete der LohnpoU^

Die Kläger vertreten den Standpunkt, 
verfahren habe überhaupt nicht eröffnet we
weil bereits durch Schiedsspruch vom 10.12.1924 ihre da der Abschluß von Lionnveremoarungen unu u«&r 
Tariffähigkeit verneint worden sei und es sich in den lediglich Sache der ihnen übergeordneten Fachorgafl 
neuen, durch den Schiedsspruch vom 23. 7. 1926 ab- sationen, nämlich des Bundes der Fachverbände se' 
geschlossenen \  erfahren wiederum nur um ihre Tarif- y Qr ¿¡e p rage der Tariffähigkeit ist aber nicht ai«| 
tahigkeit also um die gleiche Streitsache, gehandelt den Willen der Beteiligten abzustellen, sondern a«J

« H ? W " Merkmale, Wie der einrmlno Arbertgob»

der Streitsache, läge dann tvvllM ulo 1U1
Jahre 1924 von den Beklagten gewünschte Festsetzung 
eines I  anfVertrages als identisch mit der im Jahre 1926 
begehrten Festsetzung anzusehen wäre, eine Frage, die 
mit Rücksicht auf die inzwischen völlig veränderte 
Wirtschaftslage selbst dann zu verneinen wäre, wenn 
die einzelnen Bestimmungen der Tarifverträge mit- 
einander ubereinstimmten.

j^ tvuA u , u a g w  m a **.**™****  ̂ ----- i  ff)
Pflichten, zu sein. Es handelt sich um eine beson ..0 
A rt der Rechtsfähigkeit, die ebensowenig wie

i ,  • t-, , . rl?i ■ .i. , i i .  ____ d n v  O .

indesst
ijiner entscheidenden Stellungnahme hierzu bedarf allgemeine Rechtsfähigkeit einer Person der , 
jsson es nicht. Eine Rechtskraft des Schiedsnruchos fügungsmacht dieser Person unterliegt, sondern u 

'n , cei(l gleichen Sinne wie die eines Urteiles der hängig von ihrem W illen besteht oder nicht be
w  Es 11 ent newiü im ausschließlichen und freien

t < wio Luv* tjiucs U rteiles der von m iom  w m 1
oidentliehen Gerichte besteht nicht. Der Schieds- hegt £ewiß im aus^.*...-.“'“ “ *—  -- ..ue
sprach ist ein reiner Verwaltungsakt und deshalb Schlüsse der einzelnen Arbeitgeber, ob sie sich 1 
grundsätzlich jederzeit abänderbar. • Wenn in 8 12 haupt zu Verbänden zusammenschließen und auf ,,eJ 
Abs. 3 der 2. v  1? S T U   :i  n«i«./.iran wohc

üb f

j  -• V. 0. zur Ausführung der V. 0. über Lebensgebiete sie ihre Tätigkeit erstrecken 'v . fe 
Schlichtungswesen vom 29.12.1923 (RGBl. 1924 e’ n Zusammenschluß aber erfolgt und sind vyeW-c) 

l e i i l  fe. 9) bestimmt ist, daß, wenn über eine Streitig- unten noch zu behandelnde Voraussetzungenhinsici  ̂
keit schon ein Schlichtungsverfahren stattgefunden hat >'irer Betätigung erfüllt, so knüpft daran das v  ,
t ; £ r T  ei^rE inigung'noclu Einern*bindenden 
fah rUC1 geführt hat, ein neues Schlichtungsver- 
r  “ ; ui, mit Zustimmung aller daran beteiligten

es dW oW deiV T r rdann g e le i t e t  werden soll, wenn 
daran IntevesM erfordert, so ist zunächst
nu-K oW w en in' daß driese Verordnung für Danzig 
RpQfirJf ? ° .marb abor auch ohne ausdrückliche
b r a Ä n UFg m n r  ,§ 12 Abs- 3 «um Ausdruck ge- 
D a l  geda! ke' i  ,als geltendes Recht für
wie s"l9 Ar '8!]’ 80 handelt es sich doch immer nur,
V o  rVc“h 'r f r V  oUSdl'dCJ 1u h besagfc’ um «ne S o l l -  o r s c h n f t .  Sie enhält eine Anweisung au diu
u n t S tUngT gan?r b0i Td6ntität der Streitsache nur 
f £ er\ bT ? deren Voraussetzungen erneut einzugreifen 
1 )1  , 6tzf nö dieser Soll-Vorschrift mag für den 
Demobilmachungskommissär einen Anlaß bilden von 
einer Verbindhchkeitserklärung des Sehiec ssoräehr^ 
gemäß |  28 der V. 0. vom 12? 2. 1920 Ä Ä  
Abstand zu nehmen- sie vermag aber nicht eine von 
den ordentlichen Gerichten zu beachtende W ichtigkeit

die Folge der Tariffähigkeit, der sicli zu _ent̂  
nicht im Belieben der Vereinigungen steht. Sie j t 
tariffähig, auch wenn sie grundsätzlich oder zul 
tariffunwillig sind. . |

Daraus ergibt sich, daß, wie auch das Reich¡7.^ ¿j

]i ßt
gol"

Daraus ergibt sich, daß, wie auch das iteiw ■ 
in Bd. I I I  S. 354/356 annimmt, die Satzung ah 
Frage der Tariffähigkeit nicht entscheidenFähigkeit
Handolt es sich, wie im vorliegenden Fah® ollß 
zweifelhaft ist, um Arbeitgeberverbände, so isJ
dem lediglich ihre Betätigung auf dem Gebn^^ c 
Lohn- und Arheitsbedingungen-Politik zu k / ?   ̂C 
Handeln und Eingreifen auf diesem Gebiete (RG -*^ .  
Für die Frage, oh eine solche Betätigung v 
kann die Satzung wertvolle Anhaltspunkte 
Ihr Schweigen allein aber ist ebensowenig entsc 1' 
wie etwa eine ausdrückliche Satzungsbes 1 
'Tarifverträge nicht abschließen zu wollen- . st;i 
(Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 1926 S. * 
der Tariffähigkeit die materielle und di© pfd 
I'arifberechtigung gegenüber. Es ist aber *
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(a- a. 0. S. 192/203) darin beizutreten, daß der Be- 
p f f  der Tariffähigkeit den der materiellen Tarif- 
Berechtigung im Sinne Kaskel’s umfaßt und daß ohne 
Jhe letztere auch die erstere nicht besteht. Formelle 
Barifberechtigung liegt dann vor, wenn ein tariffähiger 
Verband befugt ist, Tarifverträge abzuschließen. Dieser 
formellen Tarifberechtigung kommt aber für das 
Schlichtungsverfahren keine Bedeutung zu. Sie hat 
Bedeutung für die inneren Beziehungen des Verbandes 
^  seinen Mitgliedern, möglicherweise auch für die 
D'age, ob die Verbände f r e i w i l l i g  Tarifverträge ab- 
schließen können. Für die Frage aber, ob ein Verband 
geeignet ist, die Vorschläge des Schlichtungsausschusses 
ZUr Herstellung des Wirtschaftsfriedens entgegen- 
''Unehmen, kommt es auf die dem Verbande von seinen 
Mitgliedern freiw illig eingeräumten Befugnisse eben
sowenig an, wie etwa der Wunsch einer an sich partei- 
fähigen Person beachtlich ist, sich einem zivilprozeß- 
Vcrfahren grundsätzlich oder für einen bestimmten Fall 
^entziehen. Waren die Kläger imstande, mit dem 
Villen ihrer Mitglieder Tarifverträge überhaupt abzu- 
?öhließen, so können Tarifverträge nunmehr auch gegen 
jBt’en Willen vom Sclilichtungsausschusse festgesetzt 
Bäd vom Demobilmachungskommissar für verbindlich 
Brklärt werden. Diese Instanzen sind zwar nicht im- 
tande, eine mangelnde Tariffähigkeit zu ersetzen. Sie 

Jhd aber sehr wohl imstande, beim Vorhandensein der 
j,ariffähigkeit den mangelnden, Willen, von dieser 
ähigkeit auch Gebrauch zu machen, zu ersetzen. Das 

IVesen des Schlichtungsverfahrens mit seiner Spitze 
er Verbindlichkeitserklärung des Schiedsspruches be- 

^oht gerade in der Ersetzung der Zustimmung der 
Abschluß eines Vertrages weigernden Partei durch 

¿Bon staatlichen Hoheitsakt (vgl. Urt. d. RG. vom 
& • 10. 26 in Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 1927 

U5/117).

 ̂ Die Frage, ob die Kläger sich auf dem Gebiete 
Lohnpolitik tatsächlich betätigt haben, ist vom 

chlichtungsausschusso sowohl wie vom Demobil- 
 ̂achungskommissar und vom Landgericht eingehend 

¡PjB'hft̂  und mit Recht bejaht worden. Unstreitig 
k Bqq Tarifverträge zwischen den Beklagten und dem 
(jj'/äl der Arbeitgeberverbände im Handelsgewerbe 
¡>l, J Lnzig und 11 mgegend, dem auch die Kläger an- 
|  JÖren, bestanden. Die mit diesen Verträgen im 
f, ^ainmenhang stehenden Verhandlungen haben sich 
v6rk- ^et Darstellung des Bundes der Arbeitgeber
in Bände so abgespielt, daß alle Forderungen der 
C -kscha ften , die diese an den Bund richteten, 
w s an die Einzelverbände zur Beratung und Stellung- 
f()] '"'e weiter gegeben sind und daß in der darauf 
^ etl<len Bundesversammlung die einzelnen Vor- 
l)|Jnl,t'^en a ŝ Beauftragte ihrer Mitglieder deren Stand- 
Mitfrp Vertreten, insbesondere auch den Auftrag ihrer 

Sheder zur Kündigung des letzten Manteltarifes

kundgetan haben. Bei dem Kläger zu 1) speziell 
haben die Verhandlungen über die Angestelltentarif - 
fragen stets in den Mitgliederversammlungen gemäß 
der Mitteilung durch den Bund stattgefunden; die 
Mitglieder sind um ihre Meinung bezw. Zustimmung 
befragt worden. Der Vorstand des Klägers zu 1) hat 
Vollmacht zum Abschluß eines Tarifvertrages für den 
Kläger als solchen nicht gehabt. Dagegen ist ihm die 
Vollmacht erteilt worden, namens des Klägers zu 1) 
dem Abschlüsse eines Tarifvertrages durch den Spitzen
verband zuzustimmen. Diese Vollmacht ist von Fall 
zu Fall erteilt worden. Die Kündigung des letzten 
Manteltarifes durch den Spitzenverband ist/ausdrücklich 
beschlossen und gutgeheißen worden. Aehnlich haben 
nach der Darstellung des Bundes der Arbeitgeber
verbände die Verhältnisse beim Kläger zu 2) 
gelegen.

Danach sind die Tarifverträge durch den Spitzen
verband auf Veranlassung und in Vollmacht der Kläger 
geschlossen worden. Wer als der eigentliche Träger 
der Rechten und Pflichten aus diesen Verträgen an
zusehen ist, ob die Kläger selbst oder der Spitzen- 
verband, bedarf keiner Entscheidung. Finke: (Das 
Recht der Gewerkschaft auf tarifliche Regelung der 
.Arbeitsbedingungen (S. 63/69) hält in Ueberein- 
stimmung mit Dersch, Flatow", Joachim und dem Reichs
arbeitsminister Spitzenverbände für tarif unfähig und sieht 
als die Vertragsparteien der durch die Spitzen verbände 
getätigten Verträge die einzelnen Verbände an, die den 
Spitzenverband zum. Abschlüsse bevollmächtigt haben. 
W ill man entgegen dieser Meinung auch die Spitzen
verbände für tariffähig halten, so ergeben doch die 
Beratungen und Verhandlungen im Schoße der Einzel
verbände, die die Grundlage des Abschlusses durch 
den Spitzenverband bildeten, eine Betätigung der 
Kläger auf dem Gebiete der Lohn- und Arbeitsbe
dingungen-Politik, wie sie für die Tariffähigkeit der 
Kläger ausreicht. Aus der Tariffähigkeit des Spitzen
verbandes würde sich keinesfalls die Tarifunfähigkeit 
der Kläger ergeben. _ Anstatt durch den Spitzenver
band hätten auch sie selbst die Tarifverträge ab
schließen können. Der Abschluß in der einen oder 
anderen Form war lediglich Sache des Ermessens im 
Einzelfalle. Die Tariffähigkeit der Kläger wurde durch 
den Abschluß der Tarifverträge durch den Spitzen
verband nicht berührt. Bei dieser Sachlage kann es 
dahingestellt bleiben, ob auch die Kläger selbst im 
Jahre 1919 einen Tarifvertrag mit den Beklagten ge
schlossen haben und ob auch gerade sie an dem Ge
haltsabkommen vom 10. Dezember 1924 beteiligt waren, 
das nach den Feststellungen des Schlichtungsaus
schusses von dem größten und wichtigsten Teil der 
am Schlichtungsverfahren beteiligten Fachverbände 
abgeschlossen ist. Auch ohnedies war die Tariffähig
keit der Kläger zu bejahen“ .

&toios“-'ftaubsauiier
230,00 G, bei Barzahlung ab 5 % =  218,50 G 
bequeme Teilzahlungen, unverbindliche Vorführungen

durch die

V ertrieb ss te lle  w*Sroios-ltzeugnisse
Jot» * r, i o  ss t 1 5 (Tel. m «9
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Oie Wandlungen der polnischen Holzausfuhr als Folge
des Zollkrieges.

die Perspektiven des polnischen 
Holzhandels für die begonnene Saison 1927/28 im all- 

auc' \  beurteilt werden, steht die bisher un
gelöste Frage der unverhältnismäßig hohen Rundholz
ausfuhr nach Deutschland nicht nur im Brennnunkte

n iL e n n undenpoXt-P?ri POlitj k’ sondern aus den Erörterungen und Postulaten der an der Holzwirtschaft
interessierten Wirtschaftskreise Polens kommt unzweL
deutig zum Ausdruck, daß der „Ausverkauf wfe er
m der letzten Berichtsperiode zwangsläufig Platz £?e-
gri fen hat, im neuen Wirtschaftsjahr unter allen Um

wê ien 'T1L Aqdieser trage spalten sich indessen jene Forderungen 
was sich naturgemäß aus der ve rsch iedena rtige^E ’
3  des H a S r “ 1̂ 611 4er Holzindustrie einerseits
dreht es smh S lmandr erSe, ltS °.rSlbfc- Grundsätzlich s sich darum, ob und inwieweit die Rundholz 
ausfuhr nach Deutschland zu sperren bezV 5 ent 
sprechenden Ausfuhrzöllen zu belasten ist und wie man 
die Lucke in der Exportbilanz, die der Verlust des 
deutschen Marktes gegebenenfalls hervorrufen müßte

l v Uu6 rmeren allgemein ökonomische und handels
politische Tragweite man sich nicht unklar ist durch 
Erschließung aufnahmefähiger Absatzmärkte fürSchnitt
Maikto hatiesmi /Vuf englischenMarkte hat sich Polen namentlich unter dem begün
stigenden Einfluß des englisch-russischen Konflikts 
eine hervorragende Position erobert; das hindert in-
Anh? d niC lt ’ dpß 1er Poln.ische Export qualitativ den 
Anforderungen Englands nicht zu entsprechen vermag
d e u Ä e n  M ^ k W  Stellung Polens’ auf den a r S  
deutschen Märkten relativ unbedeutend und eine Stei- 
geiung ihres Importbedarfs dürfte auch künftighin
Selbst lm B?velche de,r Wahrscheinlichkeit liegen Selbst wenn die englische Einfuhr in der neuen Saison 
weiter steigen sollte, was nach der bisherigen Nach

schlossen wird. Es liegt daher nal,P i n  g  

Absicht der Po • seinInteresse scheint auch aus der

zeigt wird, hat er unbeschadet

Deutschland gegen die Vorjahre den Höhepunkt e*'"
deutschen Schnittholzmark“nn

seiner Ausfuhr ver
reicht, während Polen . 
den wichtigsten Faktor
Gewiß ist nicht zu leugnen, uau es uen enngeu **- 
mühungen der polnischen Interessen kreise relativ rase*1 
gelungen ist, sich teilweisen Ersatz für den deutsche15 
Markt zu sichern, wofür ja die stark wachsend1; 
Schnittholzausfuhr nach England spricht. Aber nH 
welch riesigen Opfern nicht nur der Privat-, sonder11 
auch der Volks- und Staatswirtschaft mußte die30 
Neuorientierung erkauft werden! Diese Tatsach6 
pfegt man selbst in ernsthaften Fachkreisen Pole118 
geflissentlich zu übergehen und die Neuorientierung 
als gegeben zu betrachten, wobei noch vergessen wird’ 
daß die diesjährige Absatzkonjunktur dem Zusammen 
wirken einer Reihe glücklicher Faktoren zuzuschreib011 
ist, die an sich mit dem Zollkrieg in keinem Kausal' 
Verhältnis stehen. Zu denken wäre hierbei etwa 5115 
den englisch-russischen Konflikt, das Fehlen dera üU gU Ö U U -rU S Ö iaU IlüU  XVUm iXKL, UclS I  b m u n

russischen Konkurrenz auf dem Weltmärkte schied1' 
"~ J die währungspolitische Entwicklung Pole550,hin und

Lassen---- - wir zunächst die amtliche
f,uhrstatistik sprechen, die ja schon in 
Weise die oben angedeutete Struktur 
Verschiebung kennzeichnet. Besonders 
scheint der Vergleich einer längeren Entwicklung 

etwa 1924, wo die polnische Hd?'
---- • — l ̂  1

epoche, also seit etwa 1924, wo die polnische H°F 
Wirtschaft angesichts der geordneten WährungsH1 
lältnisse nnrniQlon P.nlmo„ zuireführt werden soll5

- TT? ,______4-1 -_  4« .. ^rgt«

wir
hältnisse normalen Bahnen __ _ ____ _
So bezieht sich die polnische Holzausfuhr für die e- 
Hälfto der Jaliro 1924 bis 1927 auf folgende Zifferl1

192

2.

t. Rundholz, Menge in 1000 t . . . 
„ Wert in Mill. Goldzl. 

Papierhoiz, Menge in 1000 t . .
„ Wert in Mill. Goldzl. 

Grubenholz, Menge in 1000 t . .
Wert in Mill. Goldzl.4.

1924
103,8

4,9
77,3
2,0

7(1,3
2.1

Schnittholz, Menge in 1000 t . . 523,2 
- Wert in Mill. Goldzl. 32,5 

lei.-Stangen, Menge in 1000 t . —
» Wert in Mill. Goldzl. —■ 

Schwellen, Mengen in 1000 t . . 84,3 
» Wert in Mill Goldzl. 3,9

1925
261,2

16,6
199.4 

7,6
107,7

3,8
674.4
60.5
23.5

1,2
184,9
13,3

1926
481.7 
17,0

408.8
9.5 

369,3
7.6

643.2 
41,2 
40,9
1,3

204.2 
9,9

die wichtig8

89
45,

%
940,
W.
28>
E

10?’

H ivio uüs janres mit denen des lautenden
o- ------> c i uuuesenadet der absoluten 7° °  1 \ ^ ~  ^ e5̂ ehung bringt, dann ergibt sich, daß die

der Exportmenge eine b e t r ä ^ S h e ^ f e m f T 111116 im Jahre 1924 kaum ein Fünftel d
der Holzausfuhr zur Folve p-elnln n  ertmmderung holzmenge und at-.ura 11 t  -------- l— V
günstigere zolltanfarische §tellung d e ^ R n n ! ^ 61- aU8machte’ wäbVerhältnis zum ■ Rundholzes im

Diese Zusammenstellung umfaßt nur die wicmajn0̂  
Posten der polnischen Holzausfuhr, die immerhin 
die Beurteilung der Entwicklungstendenz von best15 
mendem Einfluß sind. Wenn man nun die Ergehn1  ̂
des Jahres 1924 mit denen des laufenden Jahres

n ertribt, flieh daß die Rund11 . j
--------------ünftel der Schn

etwa 11 % der gesamten Exportin . 
— „ährend es 1927 nur noch um 5% Se r l ê 

ist als die exportierte Schnittholzmenge und an v, 
gesamten Exportmasse mit 28% norfi»?™«.*.. Dieguoamwm nixpuruinasse mit Zö'h partizipiert, y  , 
solute Exportmenge zeigt bei Rundholz eine Steig'61’0 
um 770%, bei Schnittholz aber nur eine solch0

S eilen-Fabrlk 1. J, BERGER, A.-®
„ D r . l r ln , . .  H a l2 lG 'T H r , de!9aSSe 5 8 ' 5 9  ~ S S ’ ' t

’ To i ,®tteseifen und Se i fenpu lv®

polnische Ausj
ausreichend®1

und Wen;
dankbar °r  

ciS'



aun, _ 79 %! I nteressant sind zudem die Wertvergieiche 
einzelnen Jahre; nimmt man die Menge und den 

Wert der polnischen Holzausfuhr im Jahre 1924 — 100, 
‘° stieg die Exportmenge auf 353, der Wert 
“agegen zeigt nur eine Aufwärtsbewegung auf 313, 

h. die Gesamtmenge der Ausfuhr stieg um 253%, 
L r Wert aber nur um 213%, wobei zu berücksichtigen 

> daß die polnischen Holzpreise gerade im ersten 
jalbjahr 1927 ganz enorm anzogen. Wurde nämlich 
Ja Vorjahre Flößereiholz mittlerer A rt und Güte mit 
j Wa 3Ö sh loco Bromberg gehandelt, so bewegt sich 
|,A gegenwärtige Preis um ca. 50 sh. In  einzelnen 
°rstbezirken sind die staatlichen Auktionsproise 

Segen Dezember 1926 um 100% und mehr gesteigert 
, 0l’den und die namhaften Abschlüsse insbesondere 
ötttscher Importeure lassen auf einen weiteren Preis- 
kfstieg schließen.

Eine noch ungünstigere Eelation ergibt sich als 
primäre Auswirkung des Zollkrieges beim Vergleich 
des Jahres 1926 mit 1924, wo .die Exportmenge sich 
um 153%, ihr Wert jedoch nur um 78% gehoben hat. 
Daraus folgt, daß die Rentabilität der polnischen 
Holzausfuhr insbesondere 1926 unter dem Drucke des 
Zollkrieges merklich abgenommen hat, denn während 
sich der Durchnittswert einer Tonne Exportholzes im 
ersten Halbjahr 1924 auf 60,90 Goldzloty und 1925 
sogar um 80,10 Goldzloty bewegte, sinkt er im darauf
folgenden Jahr auf 43,30 Goldzloty und steigt 1927 
wieder bis 54,40 Goldzloty, erreicht also kaum 68% des 
Wertes im Jahre 1925. Diese Ziffern bedürfen keiner 
näheren Interpretation, denn sie lassen die Opfer zu 
deutlich in Erscheinung treten, die der Zollkrieg für 
die polnische Holzwirtschaft mit sich brachte.

Dr. Ewald Kulschewski.

Mitteilungen der Handelskammer

Bekanntmachung.
llie  Danziger Bank für Handel und Gewerbe, A.-G., 

aüzig hat den Antrag gestellt
8;. G 1 800 000,— ihrer Stammaktien
[Pgeteilt in

WO Stck. zu je nom. G 100,— mit den Nummern 
12 1 -1 5  000

WO Stck. zu je nom. G 25,— mit den Nummern
h  1—12 000
|Ka Handel und zur amtlichen Notiz an der Danziger 

rse zuzulassen.
( Her Prospekt wird durch Aushang in der Börse 

0t'essenten zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt.
Ranzig, den 12. November 1927.

Die Zulassungsstelle.

cbülir fü r die Feststellung des N atural- 
wMchts von Getreide au f der 20 Lit.-Schale.

■‘e Gebühr einschließlich der Gebühr für den ver- 
X) Wäger beträgt für die Verwiegung von je 
8,̂  Gulden, die Mindestgebühr in jedem Falle

'  dulden.

Aufhebung der polnischen Devisen
vorschriften.

jj, y Nr. 45 der Danziger Wirtschaftszeitung vom 
V jji1°Vember 1927 haben wir bereits eine Mitteilung 

gebracht, daß die einschränkenden Be- 
^ ;PUngen bezüglich des Devisenverkehrs mit Wirkung 
¡^«nabend, den 5. d. Mts., in Fortfall gekommen 
k%0 , ‘ ̂ zwischen liegt der Wortlaut der polnischen 
>A i; nuug vom 2. November 1927, veröffentlicht in 
V , *  Nr. 97 vom 5. November 1927 vor. Die 
I  „Y 111111S lautet in deutscher Uebersetzung : 
¡J’^o rd n u n g  des Finanzministers im Einvernehmen 
i iWm1 Justizminister betr. die Aufhebung der Be- 
N  y.'Uugen des Verkehrs mit ausländischen Devisen 
Mri a Uten sowie des Geldverkehrs mit dem Aus-

(]j
i 6 ]Jr W’und des Gesetzes vom 2. März 1923 botr. 
L? .'Jtuhtigung des Finanzministers zur Regelung 
¡iS . 0Verkehrs mit dem Auslande sowie des Ver- 

V  n Hemden Valuten (Dz. Ust. Nr. 25, Pos. 154) 
assung der Verordnung des Präsidenten der

Republik vom 26. März 1927 (Dz. Ust. Nr. 31 Pos. 257) 
wird verordnet:

§ 1. M it dem Tage des Inkrafttretens dieser 
Verordnung verliert die Verordnung des Finanz- 
ministers im Einvernehmen mit dem Justizminister 
vom 15. 8. 1926 über die Regelung des Verkehrs mit 
ausländischen Devisen und Valuten sowie des Geld
verkehrs mit dem Auslande (Dz. Ust. 86, Pos. 482), 
die durch die Verordnung des Finanzministers vom 
24. Januar 1927 (Dz. Ust. 8, Pos. 67) abgeändert worden 
ist, ihre Rechtsverbindlichkeit.

§ 2. Die Verordnung tr itt mit dem Tage ihrer 
Veröffentlichung in Kraft (veröffentlicht am 5. No
vember 1927).“

Wie aus der vorstehenden Verordnung zu ersehen 
ist, werden sämtliche Beschränkungen bezüglich des 
Verkehrs mit Devisen und Valuten aufgehoben. Es 
sind daher Ueberweisungen von Valuten und Devisen 
ins Ausland statthaft. Valutabescheinigungen, die auf 
Grund der Devisenordnung bei der Ausfuhr von 
Waren nach dem Auslande vorgelegt worden mußten, 
sind ebenfalls in Fortfall gekommen.

Eine Ausnahme bildet lediglich das Verbot der 
Ausfuhr von Gold, Goldmünzen und goldenen Stäben. 
Dieses Verbot ist in einer besonderen Verordnung 
erlassen worden, die durch die vorstehende Ver
ordnung keineswegs berührt wird.

Im Verfolg der Aufhebung der Devisenbeschrän
kungen wird m der polnischen Presse eine Aufhebung 
der bisherigen Beschränkungen auf dem Gebiete des 
Paßwesens und auf dem Gebiete der Einfuhr
reglementierung gefordert. In polnischen wirtschaft
lichen Kreisen wird die weitere Beibehaltung der 
Paßbeschränkungen und der starren schematischen 
Einfuhrbeschränkungen in dem Augenblick für gegen
standslos gehalten, in dem die Devisenbeschränkungen 
restlos aufgehoben worden sind.

Einfuhranträge fü r  Wein und Kognak.
Frankreich hatte bisher das Recht, bei einer An

zahl einfuhrverbotener Waren, z. B. Wein, Kognak, 
Kosmetika, Pasteten usw. selbst Einfuhrbewilligungen 
für das Danzig-polnische Zollgebiet auszustellen. Diese 
Ermächtigung ist m it dem 1. November d Js. in Fort
fall gekommen. Einfuhrbewilligungen für Waren, die 
in Polen abgesetzt werden sollen, sind künftig über 
die Handelskammer bei dem polnischen Handels
ministerium zu beantragen.
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Amtliche Notierungen an der Danziger Börse vom 1. bis 12. November 1927.
Die Notierungen erfolgen in Danziger Gulden (G).

Z e i t Scheck
London

Tel. Aus
zahlung 
London

Geld
Brief

100 Z ło ty  
Ausz. Warschau

100 Z ło ty  loko 
Noten

Dollar-Koten 
N r. 1

von 5-100 St.

Dollar-Noten 
Nr. 2

von 500-1000 St.
Tel. Auszahl. 

New York
Tel. Auszahl. 
Amsterdam

Tel. AuszaW- 
Zürich

Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief

7. 11. 27 25,001/2 — 57,56 57,70 57,60 57,74 __
8 11. 27 25,00% — 57,53 57,67 57,60 57,74 _ _ _ ’
9. l i .  27 25,01 — 57,55 57,69 57,60 57,74 _ _ _ __ _

10. 11 27 25,01 — 57,53 57,67 57,59 57,73 _ _ ___
11. 11. 27 25,01 — 57,53 57,67 57,58 57,72 _ _ _
12. 11. 27 25,011/2 — 57,53 57,67 57,58 57,72 — ' — — — — — — — 98,87 99,13

Z e i t
Tel. Ai

Pa
iszahl.
ris

Tel. Anszahl. 
Brüssel- 

Antwerpen
Tel. Auszahl. 
Helsingfors

Tel. Auszahl. 
Stockholm

Tel. Auszahl. 
Kopenhagen

Tel. Auszahl. 
Oslo

100 Reichs
marknoten

100 Reichsmark 
tel. Ausz. Fieri iß

Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Gold Brief Geld Brief Geld Brlef^

7. 11. 27 — — _ _ — — __ 122,497 122,803 122,447 122,753
8. 11. 27 — — — — — — _ _ 122,367 122,673 122,297 122,603
9. 11. 27 — — — — — _ _ _.

10. 11. 27 — — — — — — _ _ _ 122,207 122,513
11. 11. 27 — — — — — — _ __ _ . , _ 122,347 122,653
12. 11. 27 — — — — — — — — — — — — — —

Danziger Wertpapiere.
Die Notierungen erfolgen in Danziger Gulden (G)

7. 11. 27 8. 11. 27 1 9. 11. 27 10. 11. 27 11. 11. 27 1
4%  Danziger Stadtanleihe 1919
5%  Danziger Goldanleihe 1923 . 4,90 G. 4,90 G. 4,90 G.
7 % Danziger Stadtanleihe 1925

4,90 G. 
93 B.

5%  Roggenrentenbriefe .
yd ±>. yd b.

8%  Danziger Hypotheken-Pfandbriefe Serie I—IX 
8°/o Danziger Hypotheken-Pfandbriefe Serie X___XIV

7%DanzigerHypotheken-PfandbriefeSerieXlX—XXII
6 %  Danziger Hypotheken-Pfandbriefe

98% bz. 
98% B. 
95V2 bz.

Q 3  K r ,

98% B. 
95V2 bz.

98% bz. 
98V4 G. 
951/2 bz. 
93 bz.

98,70 bz. 
981/4 bz. B. 

951/2 bz. 
93 bz.

981/4 bz. 
981/2 B. 

951/2 bz. 
93 bz

Bank-von-Danzig-Aktien 112 B.
95 bz.

1 Q41 /„ K r / n

iio DZ.
IIOV2 bz. G.

Danziger Privat-Actien-Bank-Aktien
110 G. 110 G. 111 B.

Danziger Hypothekenbank-Aktien
y4 15.
1341/2 1341/2 G.

yd Dz. 
1341/2 G.

Z e i t

7. 11.27

8. 11.27 
9.11.27

10.11.27 
U.11.27
12.11.27

4,90 G-
93 B.

98Vd 
98 b&- 

95Va tlZ- 
93 bz-
111 B-
93 bz- 

184Va

Weizen R o g g e n Gerste F u t t e r -
g e r s t e H a f e r

V ik 
to ria -

Erbsen
grüne
Erbsen

kleine
Erbsen

B l a u -
r o o h n G e lb s e n f

P e l u s c h 
k e n

W ic k e n
A c k e r

b o h n e n

R o g g e n -

kleie
I  1 2 8  P f d .
1 I S O T a  
¡ 1 2 4  P f d .  1 2 ,5 0  

1 2 0  P f d .
J 1 1 ,6 2 1/ ,

1 2 . 1 2 ' / j 1 1 ,7 5  b is  
1 2 ,7 5

1 1 ,2 5  
b i s  1 1 ,7 5

1 0 ,5 0  
b is  11 ,-—

2 1 ,—  b is  
2 7 ,—

•

1 6 ,—  b is  
2 1 ,—

1 3 ,5 0  
b i s  1 7 ,—

schwächer
3 4 ,—  

b is  3 8 ,—

1 7 ,—  
b is  2 1 ,—

1 0 ,5 0  
b i s  1 1 ,5 0

1 0 ,5 0  
b i s  1 1 ,5 0

1 8 ,—
b is  1 2 ,2 5

8 ,7 5  

Me 9 ,  -

nicht notiert
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Nachweis von Geschäftsverbindungen.
,. Angebote und Nachfragen in- und ausländischer Leser werden kostenfrei veröffentlicht und sind an 
die Handelskammer in Danzig zu richten.

Interessenten erteilt die Handelskammer unverbindliche Auskunft gegen eine Schreibgebühr von 1 G 
oder dessen Gegenwert.

Danziger Firmen können die Anschriften in der Auskunftsstelle der Handelskammer, Hundegasse 10, 
¿immer 4/5, erfahren. Angabe der laufenden Nummer ist erforderlich.

W a r e n a

Nr. Angebotene Waren Sitz der Firma

S n Pflaumen, Kirschen, trockene 
Weichselkirschen, Aepfel, Bir-

2217
nen,frische Weintrauben,Nüsse Gal atz

Weintrauben, Obst, Frühgemüse Luxemburg
2218 Gesalzene Zitronenschalen,

2219
Zitronensaft, Essenzen . . . Messina

Inkasso, Vertretung in Rechts-

2220
Streitigkeiten...................... Triest

Jacquardwebstühle, Kartonpapier 
V ulkanf ibrekof f  er, Musterkof f e r

2233
Weberlitzen, Bindfaden usw. New Basford

Butter, Eier ..........................
2234 Südfrüchte, Gemüse u. sonstige

2241
Landesprodukte . . . . . . Milano

Möbel............................................ Kaliseh
2242 Aepfel, G ä n s e .......................... Kobryn
2263 Goldene und silberne Uhren . . Berlin
2264 Wurstkonserven spez. „Morta-

della di Bologna“ ............... Bologna
W a r e  n n a

n g e b « t e.

Nr. Angebotene Waren Sitz der Firn

2265 Trüffeln, Gemüse und dergl. Paris
2266 Frische und gesalzene Sprotten Ostende
2290 Holzkohlen................................. Stary Sacz
2291 Roh-Zitronensaft............... Messina
2292 Kapern in E s s ig ................... Aguilas
2304 W äsche .............................. Falkenstein
2305 K ä m m e ...................................... Hamburg
2306 Fischmehl .............................. Hamburg
2307 Auskünfte, Inkasso ................... Czortköw
2308 Photographische Artikel . . Brömberg
2309 Amylazetat .............................. Livorno
2310 Mandeln, getr. Früchte, Saaten,

Getreide . .............................. Bari
2323 Thomasmehl.............................. Saarbrücken
2324 Apfe ls inen.................................. V alencia
2325 Verzollungen, Inkasso, Spedition New York
2326 Patent-Anmeldungen............... Santiago

c li f r a g e n.

Nr. Gesuchte Waren

235
2236
2237
2238
2239
2240 
243 

2244Hs
ig
¡8
&

Kartoffeln, Gemüse . . . . . .
Schmier- und Mineralöle , .
L e d e r ..................................... ...
Zinkbleche..............................
Rammpfähle in Fichte und Tanne
W e llp a p p e n ..............................
Schmalz, Superphosphat 
Amerik. Schmalz, Pflanzenöle . |
Eisenwaren ..............................
Gebr. Lastautoreifen . . . .
Anchovis ..............................
Holz .....................................
Holz p fä h le ..............................
Sperrho lzp latten...................
Maschinen, Werkzeuge . . .
Englisches Riffelglas, hell . . . 
T e e .........................................

Sitz der Firma

Berlin
Memel
Lemberg
Krakau
Amsterdam
Teschen
Kobryn
Radomsk
Tarnow
Czenstochau
Stavanger
Sveek
Antwerpen
Saloniki
Warschau
Königshütte
Cluj-

Roggenm ehl............... ...  . .
Rundholz, Masten, Telegraphen- 

stangen, Eisenbahnschwellen 
und Kistenrollen . . . . .

N ähm asch inen ............................
P a p ie r ...........................................
L e in e n g a rn ..............................
K o lo n ia lw a re n ............................
Konserven, kandierte Früchte 

und ähnliches . . . . . .

Koloszvar
Tel-Aviv

Dresden
Bożyszcze
Warschau
Lodz
Przemyśl

Livorno

Nr. Gesuchte Waren Sitz der Firma

2280 Eichenholz.................................. Paris
2281 Linsen und grüne Erbsen . . . Marseille
2282 Lagerung, Verladung,

Verfrachtung ....................... Prag
2293 Wacholderbeeren...................... Berlin
2294 Speisefette . . Przemyśl
2295 Seegras, Crin d’Afrique, Hede

und andere Fasermaterialien Nowym Sączu
2296 Strick- und Teppichwolle . . . Bromberg
2297 Kolonialwaren, Südfrüchte . . . Tarnow
2298 Weine ..................................... Sierck
2299 Fleischkonserven,Rohmaterialien

für Fischkonserven . . . . Redditeh
2311 Lumpen . ................... . Bielitz
2312 Heringe, gesalzen, Lachs, Aale,

Räucherfische...................... Ohl adó w
2313 S a lzh e rin g e .............................. Radzionkau
2314 Amerik. Schmalz und Speck . . Krakau
2315 Schuhpaste..................................
2316 Aluminium-, Martinstahl- und

Alpacca-Bestecke............... Kolomea
2317 Parfüm, Kosm etika................... Warschau
2318 Leinsaat, G rubenholz............... Helsingfors
2319 K a rto ffe ln .................................. Athen
2327 W eichho lz .................................. Villach
2328 Speiseöl .................................. Krakau
2329 E ie r ............................................. Malaga

V e r t r e

Nr.
Vertretungen gesucht für Sitz der Firma

Galanteriewaren................... Darmstadt
Kolonialwaren ....................... Wien

t u n k e n .

Nr. Vertretungen gesucht für Sitz der Firma

2332 Bordeauxweine.......................... Bordeaux
2333 W e ine ......................................... Piraeus
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Danzig

Eisenbahntarif- und Verhebrsnachricbten.
(Uater (iteser Rubrik werden u. a. alle für den Danzlaer 
Handel bedeutsamen Neuregelungen und Verordnungen 

der polnischen Eisenbahnverwaltung mitgeteilt.)

Die Handelskammer S tettin  t r i t t  fü r die E inführung 
von Crroßrauingiiterwagen ein.

I n d ms tr i e 6 n nA IfT < 6 j 6 f' ̂ä ]l r e n ^7 011' 'e r 8 a rn tn! 1111 g der
Industrie und Handelskammer Stettin hielt Direktor

s^r lass;
güterwagen folgendes aus: f lhrUng von Großraum-

”Vp0r kRrZem ist der ^danke  der E i n f ü h r u n g  
Erztransporte Ywhm^  ^
haben in unserem
S 2 5  »nd müssen sagen, daü wir f r o l s 'm Ä r  
Bedenken, die sich wieder auf HL T „ r  mancnei
BinnensnWifahrt besogen,^
zu der Überzeugung gekommen sind daß der 
technische Fortschritt, der sich in den ’ Großraum 
güterwagen verkörpert, unmöglich in seiner Auswirku™ 
gehemmt werden kann, daß wir vielmehr fordern 
müssen daß, sobald die Verwendung von Groß 
raumguterwagen eisenbahnseitig technisch mölbcb
“  l i o i «  E-P '« 4 swerk e",St a „ T gSöOrientet sind, ihre V e rw e n d u n g  i m V e rkeh r  
zw ischen  S t e t t i n  und dem obe rsch les ischen  
g e b ie t  unbedingt stattfinden muß. Es kann den

r ä ä ä S Ä Ä Ä i J Ä SÜ Ä S i ’Ä t ä
haben, zurückgesetzt würde. W ir sind m d e s S *

rationalisier? S  d“ ’ hes, ?  W *  leoh» »<* 
sprechende Ausbau i £  beschleunigte zweckent- 
bedingung bildet “ ' Verkehrswege die Vor-

Erhohung des Lagergeldes für Zollstückgüter 
auf dem Itatmh,,, llanzig ,,„oge™ B" t6r

wegen 0 * Ä i ^ S ^ e t5 2 * ' ^ k » * r * l i « i  hat 
Danzig Leege Tor, sowie ^ ® rbodens des Bahnhofs 
nähme der Zollgüter gemäß§8n so“  AUuällglicher Ab‘ 
Eisenbahnverkehrsordnung das* 1 °  Abs?bmtt 8 der 
Stückgüter auf Bahnhof i w LagT6rgeld für Zolb 
3- X I. 1927 ab bei N ich ta b m Z g -Leege Tor vom 
auf das Fünffache erhöh? S 8 Tafeen 
Ablaufs der lagergeldfreien Zeit Fin f 0?  rage des 
Aushang ist auf der GüterabfertimT eJ?tsP sehender 
I or angebracht. ' ‘S'mg Danzig Leege

B e n z i t - S e i f e
mit «iem T

eine epochemachende Erfinduna nömi- u 
eine Haushaltseile m it D oppelw irlu lni?“ ^ 11̂ 11 
die wunderbare Kigen8e h lf t  ha t & h « i t u  

schmutzlösend zu wirken ,cnieitlfl
A lle in iger Fabrikan t fü r den F re istaa t Danzig

E. G. Gamm, Danzig
S eifen fab rik  Gegr. 1825

Ständige wöchentliche Marktberichte.
(Nachdruck mir mit Quellenangabe gestattet.) 

Handel in Getreide, Saaten, Hülsenfrüchten 
und Futterm itteln.

Auch in dieser Berichtswoche hat sich das Geschäft 
nicht belebt, doch rechnet man damit, daß m it ei»' 
tretendem Frostwetter die Landwirte zum Dreschen 
kommen werden und dadurch größere Zufuhren an 
den Markt kommen.

Roggen.  Das Angebot war klein, aber auch die 
Nachfrage war nur gering, so daß die Preise ziemlich 
unverändert blieben.

Weizen. Hierin waren die Umsätze sehr gering 
und Preise unverändert.

Gerste. Für gute Qualitäten fanden sich ab und 
zu Käufer, während geringe Qualitäten weiter vei“ 
nachlässige sind.

H a f e r .  Ohne Umsatz, da Angebot in  guten 
Qualitäten fehlt und geringe Qualitäten kein Interesse 
fanden.

V ik to r ia e rb s e n .  Hierin fanden auch nur gute 
Qualitäten bei ermäßigten Preisen Absatz.

Grüne E rbsen  flau.
E u t t e r m i t t e l  unverändert.

Zucker, Melasse und Trockenschnitzel.
Der Zuckermarkt verkehrte seit Beginn der Be' 

nchtswoche in stetiger, teils fester Haltung. Der Grund 
hierfür dürfte in den internationalen Besprechungen 111 
l  ans zu suchen sein. Wie neuerdings verlautet, solle11 
die Aussichten für ein Zustandekommen einer Verein' 
barung zwischen Europa und Kuba recht günstig sein' 
Die Newyorker Kurse konnten 5—7 cents und  London 
3 o /4 pence gewinnen.

R ohzucker .  Es wurden einige tausend tons P°b 
nischen Rohzuckers nach Deutschland gehandelt. Die 

reise und Bedingungen sind nicht bekannt.

W e ißzucker .  Trotz des anziehenden Markt®8 
wurden nur verhältnismäßig geringe Umsätze erziy • 
Danziger Zucker wurde mit sh Iß/lOVo per 50 kg 
brutto für netto inkl. Sack fob Danzig am Beginn d® 
Berichtswoche verkauft. Später kamen einige kle1Iie 
Verkäufe polnischen Weißzuckers m it sh 14/6 per c«T 
netto inkl. Sack zustande. Augenblicklich haben ^  
Verkäufer sowohl von Danziger als auch von polnische1 
beite vom Markt zurückgezogen.

Melasse. Es kamen ganz geringe Umsätze 011 
stände zu Preisen von $ 13,50 per Tonne für profflp 
Lieferung bis $ 1 4 ,-  per Tonne fü r  F rü h ia l ir s l ie fe r ^  
tre i polnisch-deutscher Grenze.

,• in  0 f  k,e 118 ch 11 i tz  e 1. Das Geschäft war sehr 
die Werte liegen etwa bei $ 22,— per Tonne für protap 
Lieferung und steigen bis $ 24,50 per Tonne für L i e f e t  
Marz nächsten Jahres.

Auch in  dieser Woche blieb das W e tte r ¿ f 
gemmnen rech t günstig, und die V e ra rbe itung  9 

1 abnken geht glatt vonstatten. Ls
rum °|1r PobnS(;hem Zucker neuer Ernte käme0 j
170finT C1' “ ach Danzig 27585 tons Rohzucker u 
IV 960 tons Weißzucker.
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Hiiute und Felle.
Die Marktlage für Häute und Felle hat sieh keines

wegs zu Gunsten der Käufer geändert. Die Preise 
sind nach wie vor als außerordentlich fest zu be
zeichnen, obwohl man im allgemeinen infolge der 
Rrößeren Schlachtungen als auch der jetzigen geringen 
Qualität m it Abschlägen von 10% zu rechnen hat.

Die letzten deutschen Auktionen brachten teilweise 
n 1 ?ei°hte Häute 2/3 % billigere teilweise unveränderte 
Preise. Aus der Tendenz der deutschen Auktionen 
geht hervor, daß der Bedarf nach wie vor ein sehr 
starker ist. Falls in diesen Monaten die Preise nicht 
zurückgehen, ist wohl kaum in nächster Zeit mit 
größeren Abschlägen zu rechnen.

Die Westfabrikanten zeigen nach wie vor Interesse 
jür leichte Häute und Kalbfelle. Ebenso ist Amerika 
'ür Kalbfelle im Markt.

Schwere Rindhäute gehen nacli wie vor nach Polen, 
doch bemühen sich die polnischen Käufer, die Preise 
herunterzudrücken, da der Ledermarkt in Polen außer
ordentlich ungünstig*tendiert. Der Absatz für fertige 
nare in Polen ist vollkommen ins Stocken geraten, 
'vas hauptsächlich auf die allgemeine stets sich wieder
holende Geldknappheit zurückzuführen ist.

Augenblicklich kann Polen eher als Lieferant, als ' 
a*s Abnehmer girieren.

In Roßhäuten befinden wir uns augenblicklich am 
Jlngang der Saison. Die Preise sind infolgedessen, 

^enn auch nicht schwächer, jedoch gedrückt. Der 
^bsatz vollzieht sich nur langsam, da die Käufer mit 
auen Mitteln bemüht sind, billiger als früher anzu- 
a°inmen.

Im allgemeinen kann man den Häute- und Fell
harkt als zuversichtlich bezeichnen. Man muß an- 
l0hmen, daß die Preise auch für . die nächste Zeit 
Leiter fest tendieren.

Der Wildhäutemarkt ist wenig verändert und 
l)reishaltend.

Danzig — Gdingen.
jj Nr. 42 der D. W. Z. wiesen wir auf die ßestre- 
, Ungen hin, den Danziger Handel durch Gdingen 
^ezuschalten, wobei wir die im „Tygodnik Handlowy“ 
jW!'Öffentlieilten Ausführungen Wiedergaben. Dieselbe 
£htschrift, das Organ des Verbandes der polnischen 
pahfleute in Warschau, veröffentlicht einen von ihrem 
¡0'fhziger Berichterstatter verfaßten Artikel über das 

winden dos Hanseatengeistes in Danzig, den wir 
v Danziger Kaufmannschaft nicht vorenthalten 
wehten. Ein Kommentar zu dem Artikel erübrigt 
i j V i e l l e i c h t  beantwortet der Berichterstatter der

er Danziger

geh
{^Schrift aber nur d ie  Fragen, wie er sich die Ent-
^.hng eines Hanseatengeistes denkt, wenn man 

‘ hQ ein hochprotektionistisches System, durch strenge 
(k ^hhrbeschränkungen, Lohe Zölle und bis vor kurzem
^  ch Devisenbeschränkungen nicht nur den Handel 
je^dich niederhält, sondern auch zum großen Teil 

Privatinitiative ausschaltet. Zum Handel mit 
^ ö ia lw w e n  z. B. gehört bei diesem System weder 
Ikp Hanseaten- noch ein Krämergeist, sondern ledig- 

möglichst hohes Einfuhrkontingent. Ist es 
kit .Zufall, wenn zahlreiche polnische Firmen sogar 
l'M n Einfuhrkontingent nichts anzufangen wissen 
W  lt*re Einfuhrbewilligungen an Danziger Firmen zum 

>̂re' se. verkaufen? Man könnte über das Thema 
Hftll(;^tengeist—Krämergeist, wenn man Vergleiche an- 
% rü. wollte, noch viel sprechen; wir halten es jedoch, 

?e Gegensätze innerhalb der Danziger und der 
. 11 N^auHeute hervorzurufen, für unzweckmäßig,

des Baumwollhandels über Danzig verweisen 
ul den in Nr. 24 Jahrg. 1926 der D. W. Z. ver

öffentlichten Artikel. Daß sich der Baumwoll- 
handel, wie jeder Handelszweig über Danzig l e i t e n  
läßt, wenn die notwendigen Vorbedingungen durch 
weitgehendste Tarifermäßigungen geschaffen werden, 
ist niemals bestritten worden Der Berichterstatter 
verwechselt einen Baumwoll t r a n s p o r t mit einem 
Baumwoll h an d e 1. Daß ein Baum Wollhandel in Danzi«- 
oder Gdingen sich durch eigene Kraft, selbst bei e £ 
Stellung von Ausnahmetarifen, erhält, bezw eifein wir 
nach wie vor. Was Hamburg, Rotterdam und Kopen
hagen trotz Unterstützung eigener amerikanischer Aus
fuhrfirmen nicht gelungen ist, wird auch Gdingen 
schwerlich gelingen

Der im „Tygodnik Handlowy“ veröffentlichte Artikel 
lautet folgendermaßen:

Das S c h w in d e n  des H a ns ea teng e is tes .
Wenn wir — auf Grund alter Danziger Chroniken — 

Danzigs Lage vor der Teilung Polens m it der augen
blicklichen Situation vergleichen, daun fä llt uns die 
Tatsache auf, daß der hanseatische Geist und vor 
allem der kaufmännische Geist völlig geschwunden 
ist. Damit läßt sich auch die von Widerständen be
gleitete Entwickelung Danzigs an sich erklären, obwohl 
der Warenverkehr unstreitig ständig zunimmt und die 
Nachbarhäfen Königsberg und insbesondere Stettin in 
hohem Maße drückt.

Es ist garnicht solange her, daß eine von den 
kompetenten Personen aus der Danziger Wirtschafts
welt, nämlich der Präsident der Handels- und Industrie
kammer, aui der internationalen Wirtschaftskonferenz 
in Stockholm erklärt hat, daß der polnische Waren
verkehr sich zwar über Danzig abspiele, aber nicht 
mit Danzigs Vermittelung, weshalb die Danziger Kauf
mannschaft hieraus keine allzu hohen Gewinne zieht.

Diese Anschauung hat im gegenwärtigen Zeitpunkt 
zwar nur eine teilweise Begründung, aber in nicht 
allzu ferner Zukunft wird es immer so sein.

Die Tatsache, daß polnische Kohle unmittelbar, 
und nicht m it Vermittelung Danzigs, nach dem Aus
lande versandt wird, wird leider verallgemeinert und 
man vergißt, daß wir hier doch außerdem der g röß te  
H o lz h a fe n  in  E u ro p a  sind. Es wird ferner ver
gessen, daß sich noch bis vor kurzem der gesamte 
Heringsimporthandel in Danzig konzentrierte, und daß 
über Danzig sehr große Partien von Kolonialwaren 
gingen

Zwar hat sich die bisherige Sachlage grundsätzlich 
noch nicht verändert, doch liegt etwas nicht Greif
bares in der Luft, das sich vorläufig noch nicht ganz 
bezeichnen läßt und das um Gdingen herum sich 
sammelt. Begonnen hat dort schon die Zusammen
ziehung von edlen Importwaren, die nicht viel Raum 
einnehmen und doch ziemlich wertvoll sind, und 
während man bis vor kurzem noch sämtliche Projekte 
für die Schaffung eines Hafens in Gdingen als Geste 
betrachtete, so hat heute bereits dort auf der ganzen 
Linie die Arbeit eingesetzt, und zwar m it einer Energie, 
die in Polen überhaupt unbekannt war.

Oberschlesische Kohlen
für Export Hausbrand, Industrie, Landwirtschaft B unker

Baltische K oh lenhandelsgesellschaft m. b. H.
Tel. Nr. 35711 llanzl*, Krebsmarkta/3 Tel.-Adr. Baltickohlen 
Vertrieb »an den Bergwerken des Fürsten von Pless
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Einer der wichtigsten Artikel, die über Gdingen 
geleitet werden sollen, ist Baumwolle. Vor nicht zu 
langer Zeh hatte man auf polnischer Seite den Plan 
erwogen, die Baumwolle über Danzig zu leiten, aber 
die zuständigen Danziger erklärten, daß das nur ein 
Phantasiegebilde wäre, das sich auf keinen Pall im 
Hinblick auf Bremens Tradition verwirklichen ließe, 
eme Tradition, die, wer weiß, noch aus der Patriarchen
zeit herreicht und die der Unternehmungsgeist der 
Danziger Hanseaten nicht zu verletzen wagt.

Dieses Unfaßbare, von dem wir eben sprachen, das 
man die Danziger Konjunktur nennen könnte, erfolgte 
kurze Zeit nach der Bekanntgabe der Steuerver
günstigungen auf einen längeren Zeitraum für Gdingen 
Diese Vergünstigungen beginnen sich jetzt auf der 
ganzen Lime auszuwirken. W ir haben sogar schon 
die Absurdität, daß eine ganze Keihe von D a n z ig 
deu tschen  U n te rn e h m e n  sich nach G d in g e n  
zu o r ie n t i e r e n  a n fä n g t  und dort schon ihreVer- 
re ungen eröffnet hat oder in Verhandlungen steht,

sichern 6111611 PlatZ Unter der Polnisohen Honne zu

i n,Ranzi£ macht sich eine Atmosphäre der w irt
schaftlichen Depressionen breit, und w ir müssen ob
jektiv feststellen, daß von irgendwelchen Bestrebungen 
voj! polnischer Seite aus in der Richtung, einen Druck 
aut Danzig auszuüben, nicht die Rede ist.

Es erscheint merkwürdig, daß zu keiner Zeit wie 
gerade jetzt soviel im Kreis der Danziger Gesellschaft 
üb©r di© b estsetzung ©ines AVirtschaftsprogramms ge- 
sprechen wurde. Diese Tendenzen finden zwar ihre 
teilweise Begründung in den nahe bevorstehenden 
Wahlen zum Danziger Volkstag, jedoch ist dies noch 
nicht die hinlängliche Erklärung für diese, wenn wir 
so sagen, Wirtschaftspsychose. Danzig ist hinter der 
Schranke des Handels mit Polen solide stehen geblieben, 
und dm nahen Perspektiven sind mit Rücksicht auf 
die Realisierung des Danziger Programms, das nun
mehr ausgeführt werden soll, im Hinblick auf das 
ocnwinden des Hanseatengeistes in Danzig und seinen 
Ersatz durch einen kleinlichen und boshaften Krämer
geist, nicht glänzend.

D e r po ln ische  Hafen Gdingen.

U e b e r e S R { aftS? enr f  ,44/1927 ^ t  unter d ie 
enthalten ̂  f  lg6nder Bencht über den Ausbau Gdingc

Hafen G d in ä n  Berichte über den polnisch
ud ien Udingen, denen man auch geleeentlfcli in r

Ä  ,Tch rcsse b,e-e7 m t' >“ *“ > P  Ä h  
“ r l l S L  S t ' l ? 6 -' ™ähr® d die einen "  
m™ d «  TbscWn« S T “  T -  Menbans „raihlAbschluß der Bauarbeiten in nahe Aussic

stellen, klagen die anderen über die Unfertigkeit 
aller Anlagen, über das Pehlen jeglicher Hilfsmittel 
zum Löschen und Laden und über den laugen Auf
enthalt der Schiffe. Bei dieser Verschiedenheit der 
Lesarten gewinnt ein Bericht Interesse, den neuer
dings der Leiter der mit dem Ausbau des Hafens 
betrauten dänischen Tiefbaufirma Hojgaard & Schulte; 
Kopenhagen, der dänischen Presse über den gegen
wärtigen Stand der Bauarbeiten in Gdingen erstattet 
hat. Danach ist man seit drei Jahren mit der Anlage 
des Hafens beschäftigt. Fertiggestellt ist indessen 
bisher lediglich ein Lösch- und Ladekai von 400 i» 
Länge. Weiter ist der Hauptteil eines Wellenbrechers 
ausgeführt, so daß die Schiffe einigermaßen sicher 
am Kai liegen können. Um alle Anlagen, die geplant 
sind, fortigzustellen, wird es voraussichtlich einer 
Arbeit von weiteren drei Jahren bedürfen. Es ist 
die Schaffung von Kais und Mo len in einem Gesamt" 
ausmaß von 8 km beabsichtigt. Der Hafen wird j 
dann eine Wasserfläche von ungefähr 180 ha besitzen' 
An diesen Handelshafen wird nördlich ein B,assin 
von der Ausdehnung 300 in mal 300 m grenzen das 
der polnischen Kriegsmarine dienen soll. Auf dei 
entgegengesetzten Seite des Handelshafens soll ein 
Hafen für Fischerfahrzeuge errichtet werden.

Bis Ende des Jahres hofft man. einen weiteren 
Kai von 400 m Länge und 150 m Breite auf de1 
südlichen Seite und einen Kai von 600 m Länge au 
der westlichen Seite des Handelshafens fertigzustellen- 
Die Kais sollen mit modernen Kränen für Löschen 
und Laden ausgerüstet werden. Itn nächsten Jahre 
wird auch ein großer Silospeicher und eine Reismühl6 
auf dem westlichen Kai errichtet werden. Der süd" 
liehe Kai, der namentlich dem Kohlenumschlag dien > 
ist erst zur Hälfte fertig.

Bisher belaufen sich die Kosten des Hafenbau 
auf ungefähr 40 Mill. Goldfr., was an Schupp61*’ 
Kränen, Schienenwegen usw. sonst noch geplant i®J 
wird weitere Aufwendungen von mindestens 15 
20 Mill. Goldfr. erfordern. So weit die Angaben d® 
dänischen Bauleiters. Obwohl, wie aus ihnen ersieh 
lieh ist, Gdingen bis jetzt noch keineswegs die B 
Zeichnung eines Hafens verdient, beschäftigt sich di 
polnische ©Öffentlichkeit bereits mit dem Plane, 'W  
dort aus regelmäßige Ueberseelinien unter polnisch® 
Flagge ins Leben zu rufen. Eine mit Hilfe 616 
Staates zu gründende Schiffahrtsgesellschaft soll ein6 
regelmäßigen Dienst von Gdingen nach Antwerp6 
und eine weitere Linie 'nach Hüll einrichten. 
diese beiden Verbindungen glaubt man den 
wandererverkehr von Danzig nach dem polnisCil p 
Hafen hinüberziehen zu können. Auch ein re^ 'st 
mäßiger Dienst zwischen Gdingen und Schweden 
geplant.

Dîsnziger Getreidezufuhren aut dem Bahnwege.
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Der Danziger A rbeitsm arkt im  Oktober.
j Nach E intritt der ungünstigen Witterung hat auch 
die Arbeitslosigkeit zugenommen. Wenn auch die 
Abschwächung verhältnismäßig spät eingetreten ist, so 
ist die Zahl der im Laufe des Monats Oktober neu von 
Erwerbslosigkeit betroffenen Personen doch immerhin 
ßrheblich. An der Zunahme der Arbeitslosenziffer 
waren sämtliche Kommunalbezirke des Freistaates 
beteiligt. Am größten war die Zunahme auf dem 
Lande und zwar in den Kreisen Gr. Werder und 
Danziger Niederung. Verhältnismäßig gering stieg 
die Erwerbslosenziffer im Wirtschaftsgebiet der Stadt 
Danzig. Waren im Monat September nur 8681 Personen 
üü Gesamtgebiet der Freien Stadt Danzig arbeitslos 
gemeldet, so stieg ihre Zahl im Laufe des Oktober 
auf 9531. Eude Oktober waren bei den Arbeits
nachweisen in Zoppot 863, in Neuteich 6, in Tiegen
hof 85, im Kreise Danziger Höhe 683, im Kreise 
Danziger Niederung 370 und im Kreise Gr. Werder 861 
Erwerbslose gemeldet. Das Arbeitsamt der Stadt 
Danzig verzeichnete zu diesem Zeitpunkt 5130 Männer 
Und 1533 • Frauen, zusammen 6663 Arbeitsuchende, 
^ährend die Zahl der männlichen Arbeitsuchenden 
Angenommen hatte, war die Arbeitslosenziffer für 
Weibliche Personen um ein geringes zurückgegangen, 
innerhalb der Berufsgruppen gestaltete sich der 
Arbeitsmarkt auchin diesem Berichtsmonat uneinheitlich. 
Die Zahl der arbeitslosen gewerblichen Arbeiterinnen 
nahm ab, da die Nahrungs- und Genußmittelindustrie 
ntwas lebhafter arbeitete. Auch im Bau- und Holz
gewerbe war ein Rückgang der Erwerbslosenziffer 
'durch Aufnahme größerer Bauvorhaben zu verzeichnen. 
Erfreulicherweise konnte auch eine Reihe von Erwerbs- 
heschränkten untergebracht werden, so daß auch ihre 
¿ahl geringer als im Vormonat war. Nur wenig 
Wrändert hat sich die Lage unter den männlichen 
kaufmännischen Büroangestellten und unter den Fach- 
ad)eitern aller Art. Bei letzteren machte sich eine 
geringe saisonmäßige Belebung des Bekleidungs
gewerbes bemerkbar Dagegen nahm die Zahl der 
*Wwerbslosen Jugendlichen erheblich zu. Die vorn 
Wbeitsamt der Stadt Danzig den Sommer über im 
Preise Dt. Krone untergebrachten Jugendlichen kehrten 
**ach Danzig zurück und fanden nicht sogleich wieder 
atlderweite Beschäftigung. Auch bei den Haus
angestellten war das Angebot von Arbeitskräften 
größer als die Nachfrage. Für Musiker bot sich 
T^hältnismäßig wenig Beschäftigungsmöglichkeit, 
leider nahm auch die Zahl der erwerbslosen Metall- 
Acharbeiter wieder zu. Das gleiche g ilt für weibliche 
kaufmännische und Büroangestellte, von denen haupt- 
achlich ältere Kräfte unter lang andauernder Erwerbs

losigkeit zu leiden haben. Durch Schluß des Sommer
geschäfts belasteten Gastwirtsangestellte beiderlei 
Geschlechts in erhöhtem Maße den Arbeitsmarkt. In  
dem gleichen Maße wie die Erwerbslosigkeit zunahm, 
nahm die Vermittlungstätigkeit des Arbeitsamtes nicht 
ab. Es konnten im Laufe des Oktober 2229 Männer 
und 862 Frauen, zusammen 3091 Personen vermittelt 
werden. Trotz Einrichtung einer neuen Baustelle 
wurden Ende des Berichtsmonats nur 25 Personen mit 
Notstandsarbeiten beschäftigt. Die Tätigkeit von 
weiblichen Arbeitsuchenden in den beiden Nähstuben 
der Arbeiterwohlfahrt und des Hausfrauenbundes 
erreichte Mitte Oktober nach 9 wöchiger Dauer ihr 
Ende. Die beiden Nähstuben sind nunmehr mit 
64 weiteren Arbeitslosen besetzt. Die Umbildung von 
Schlossern zu Nietern und zu Schweißern nahm ihren 
Fortgang. In  Danzig wurden in der Zeit vom 1. 10. 
bis 28. 10. 27 =  G 194 597,71 an Erwerbslosenunter
stützung gezahlt. ________

Rohr Postsendungen.
Gewöhnliche Briefe und Postkarten aus dem Frei

staat Danzig nach Berlin und München können neuer
dings am Bestimmungsort mit der Rohrpost befördert 
werden, sofern sie den Bedingungen für Rohrpost
sendungen entsprechen. Die Sendungen müssen in 
der Anschrift mit dem rot zu unterstreichenden Vermerk 
„In  Berlin (München) durch Rohrpost, Rohrpostzuschlag 
vom Empfänger einzuziehen“ versehen sein. Außer 
der Gebühr für eine gewöhnliche Sendung gleicher 
A rt hat der Absender die Eilzustellgebühr zu entrichten.

Nähere Auskunft erteilen die Postanstalten.

Brieftelegram m e  
im  V erkehr m it Luxemburg.

Vom 15. November 1927 an werden auch im Ver
kehr mit Luxemburg Brieftelegramme zugelassen. Die 
Gebühr beträgt z Zt. 13 P für das Wort, mindestens 
ist die Gebühr von 20 Wörtern zu entrichten. Hin
sichtlich der übrigen Bestimmungen erteilen die 
Telegrammannahmestellen nähere Auskunft.

Schiffsverkehr und Neubau 
der Grünen Brücke.

Während der Bauzeit der neuen Grünen Brücke 
können Schiffe die Brücke nur in der Zeit von 6 bis 
71/3 Uhr morgens, 12 bis 1 Uhr mittags und 4 bis 51/2 
Uhr nachmittags passieren.

Die Anmeldung hat wie bisher bei der Brücken
wache zu erfolgen.

® a s  schönste iDeihnachtsgeschenk ! ! !

Pianos
XauVn sTe S i  ohne unser Angebot. 91ochmeis oon Käufern m.rd hononert.

! H .  K ü s t e r ,  < £ > e r l i n - G h a r l o t t e n b u r g 1 ,  K r u m m e s t r a ß e  S i r .  8 7
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Monatliche W irtschaftszahlen aus 
Danzig und Polen.

I. Gesamteigenlmndel Danzigs.
W areineingang:

Se«o(io i erp 1926 Sei ' i omh<11- August 192762126 To. 128605 To. 139335 To
Wert:32 382 301 G- Wert: 34295397 G Wert:40 677 938 G

Warenausganp- :
September 1926 September 1927 August 19^7 

577 121 To. 542 189 To. 5^352 To
Wert: 38907878 G Wert: 32744433 G Wert: 32786777 G

I I .  Ein- und Ausfuhr Polens.
r, Wareneingang:
September 1926 251 836 To. Wert: 85 373 000 Goldzi 
September 1927 346 157 To. Wert: 219002(hH) Go d z '
August 1927 418 425 To. W ert: 129 802 000 Go dz '

Warenaus
September 1926 2 494001 To. W ert: 114 712 000 Goldzi. 
September1927 1 651269 To. Wert: 205195000 Goldzi 
August 1927 1 891 640 To. Wert : 120 600 000 GoldzL

IH . Seeschilfsverkehr im Danziger Halen.-
Eingang:

September 1926 554 Schiffe 304 755 Netto-Rgt.
September 1927 .»68 Schiffe 322 772 Netto-Rgt 
August 192/ 744 Schiffe 354 581 Netto-Rgt.

IV. (1 roßhandels-((iold)indexziffer •
1913/14 =  100
September 1926 September 1927 August 1921

148,5 '  =  147,1 == 145,8

V. Erwerbslosenziffer im Freistaat:
September 1926 September 1927 August 1927 

H  906 8 681 8̂ 297
VI. Anträge aut Konkurseröffnung im Amtsgerichts- 

bezirk Danzig.
September 1926 September 1927 August 1927 

5 2 "  1
V II. Zinssätze.

a) Bank von Danzig :

DGknSPte“ b/ei<t1926 SePt6," hw 1927 August 1927 Diskont ö1/2% 5 % (v
Lombard 6V2% 7% 7 ^

b) Bank Polski:

D iSko»lpteIm 1926 * « « ? » * »
Lombard 12% 0V2% Oy’%

f i r m e n
. die männliche oder weibliche

Gehilfen oder Lehrlinge
suchen, wenden sich an die k o s t e n f r e i e

Stellenverm ittluna
dM nnU.'L,' ; ‘ fr' t r 1S58“  V e rb "Danzig, Hundegasse 128 l

Fernspr. 233 51 (Sammelnnmmer)’

4 3 3 OOOBisher
über Stellen

besetzt

Deutsch-Polnisches Rechts- u.lnformationsbüro
im Verkehr mit Danzig und Polen

D anzig , K o h len m arkt 6  Tel. 238 61Tel. 23861
Rechtsangelegenheiten, Informationen, Klagen, fach
männische Beratung hoi Eisenbahnunfällen, K örper- u. 
Sachschaden, Küöenhahnfraohten, Reklamationen. Be
schwerden, Hypotheken- u. Aufwertungssachen m it Polen

Fr. Sarach,
lteamter a. I». b. Oeneral-I’ rokurat, Kommiss. -Rep. Pol.

b) 100 Zloty loco 
Noten:

c) Dollarnoten:

9. 27 17. 9 -9¿i

Bekań i i tm  ach ung.
Das wegen Neueinrichtung seit Juni d.J. ge löst 

Leuchtfeuer auf der Ostmole in Neufähr (Fischorfen</. 
ist wieder in Betrieb gesetzt. Das neue Feuer ist 0 
Blz. Grp. rot von 2 Blitzen je l 1/.. Sek., Folge 2,5 “ e "
P o n c i r t  I !  O „ 1_ 117 * 7 7 1 ■» A 7  T-vlause 6 Sek., Wiederkehr 10 Sek. Das Feuer ist g 
Acetylen-Gasfeuer mit Linse Tragweite 3—4 sm- ^  
Feuer ist sichtbar über 180« von r. w., 94,5ü ,,D 
S. u.W. bis r. w. 274,5°.

Danzig, den 12. November 1927.
Der Ausschuß

für den Halen und die Wasserwege von Dan^iJ-

Bekanntmachung.
Solange die im Bau befindliche Notbrücke ° e*Lt, 

< ei Grünen Brücke nicht wieder abgebrochen 
kann die Durchfahrt von Schiffen über 10 m 
nicht gestattet werden. Bei schwierigen Eisverhältn13'- fl 
ungünstigen Witterungsumständen und aus besorg ' t  
schiffahrtstechnischen Gründen kann das EafejJ,*» 
auch Schiffen bis zu 10 m Breite die Durch* 
untersagen.

Danzig, den 9. November 1927.
Der Ausschuß für den Hafen und die WaBS**® 

von Danzig.

V III. Danziger Devisenkurse.
a) ,Scheck London: 1. 9. 26 1. 9. 27 1. 8. 27

25,04 25,077« 25,08
15. 9. 20 15. 9. 27 15. 8. 27 
25,017, 25,097a 25,0 8‘/a

1. 9. 26 15. 9. 26
57,55 G. 57,70 B. 57,31 G. 57,45 B- 

1. 9. 27 15. 9. 27
57,65 G. 57,80 B. 57,67 G. 57,81 Br 

1. 8. 27 15. 8. 27
57,68 G. 57,82 B. 57,68 G. 57,82 3 '

2. 9. 26 15. 6. 26
5,1385 G. 5,1515 B.

5 .9 .27  17.9.27
5,1422 G. 5,1553 15. 5,1435 G. 5,1565 B' 

1. 8. 27 10. 8. 27
— 5,1410 G. 5,1540 B*

d) Reichsmark- 1. 9. 26 16. 9. 26
noten : 122,846 G. 123,154 B. 122,846 G. 123,154 B-

*7, k» t  1.1« »/• w*

122,646 G. 122,954'B. 122,676 G. 122,984 B'
2. 8. 27 15. 8. 27

122,721 G. 123,029 B. 122,622 G. 122,928 B-
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Eingang von Ausluhrgiilern auf dem Bahnwege.
Berichtswoche vom 7. November bis 13. November 1927.

Bezeich
nung
des

Gutes

Leeg

Wagg.

3 Tor 

To.

Olivac

Wagg.

r Tor 

To.

t
Freit

Wagg

4eufahi
ezirk

To.

D
wasser

Zollii

Wagg.

a n

lland

To.

z i

Weic
bah

Wagg.

g

hsel-
ahof

To.

Strohdeich 

Wagg. To.

Kaiser

Wagg.

hafen

To.

Ho

Wagg.

lm

To.

Sur

Wagg.

nma

To.

Kohlen . 49 1105 203 3060 1404 27180 216 4258 1100 21145 _ _ 1773 35317 _ _ 4745 92065
Bolz . . 
Getreide,

11 210 88 1520 5 75 23 345 4 86 264 5225 309 6310 616 13552 1420 27323

Saaten . 22 1289 — — — — 7 105 5 75 — — — __ — — 34 1469
Eucker . — — — — — — 166 2490 166 2584 — — 91 1350 — — 423 6424
Naphtha . 
Kühen-

1 2 12 180 — — — — 6 120 ’ -- — 32 480 — — 51 782

Schnitzel 1 20 — — — — — — — — — — — —- — 1 20
Melasse . 
Kartoffel-

— — 21 367 — — 21 367

mehl . .
Keotent . 2 30 6 90 — — — 93 1417 — — 62 966 — — 163 2503
Bäute . . 4 33 9 84 — — 3 43 — — — — — — — — 16 160
Eier 1 7 _ _ 1 11 — — 2 18
Kink . . 
Eisen, Ma-
„schinen . 5 60 44 720 9 270 — — 7 104 — — — — — — - 65 1154
Bbr.Güter
Bierde . ___. _ ___ _ _ — 2 24 St. — — — — — — — — 2 24 St.
Schweine 21 704 St. _ _ _ _ _ — — — — — — — — — — — 21 704 St
Kinder __ _ _ _ — — — — — — _ _ _ — _
H afe  .
Kälber

Danzigs Gesamteigenhandel in der Zeit vom 1. bis 10. November 1927 (vorläufige Uebersicbt).
Die nachstehende Tabelle umfaßt nur die wichtigsten Waren.
Bei den mit * versehenen Waren handelt es sich um den Landweg, bei den übrigen um den Seeweg.

E i n f u h r  in  D o p p e l z e n t n e r n

1

2
34 

%  4 b 
5 l 
54
62
66

79

32
91

117
124
13«

U0/4i

142

W eizen..................................................
Roggen..................................................
M a is ........................  |

R e is ......................................................
S ch m a lz ..............................................
ges. Heringe .................. .....................
F e tte ......................................................
ges. H ä u te ...........................................
L e in s a a t..............................................
S te in e ..................................................
K oh len .................................................|

Harz und Kolophonium......................
Schwefel...............................................
Öle ......................................................
Gerbstoffextrakt . .............................
E isenerz...............................................
Eisen und Stahl ...............................|

Schrott pp..............................................

18 950 
810

2 400 
900*

4 390
3 460 

57 650
4 210 

590
3 500 
8 600

12 250*

590 
2 300
2 840 
2 200

68 110

2 010*

3 200

te le  u n d  ifette
'C tk e w n itk a iie n

*nOOBsse 87 Xondlejcpoco Tel. 23147

A u s f u h r  in  D o p p e l z e n t n e r n

pos, W a r e n b e z e i c h n u n g

1 Gerste . . .
1 Hafer . . .
1 Weizen , . .
1 Hülsenfrüchte
4 Kartoffelmehl

22,1
22,2
33
34

Rohzucker
Raffinade . 
Salz . . . 
fr. Fleisch

39 Viehfutter

39
39
39
40 
52 
54

Kleie .
Eier .
Melasse
Tiere
Paraffin
Häute

58 Holz .

62 Klee .

62
65
79
80 
85

105
105
220
223

Raps . . . . . * • .........................
Zement..............................................
Kohlen (Seewärtiger Ausgang). . .
T e e r ..................................................
Oele ....................................
Soda............................. ..............
Glaubersalz . ....................................
Zuckerrüben . . . . • ..................
Schwefel kies ab brande......................

In der 
I. Dekade 

1.—10.11.27 
in dz.

19 100 
500

1 800
4 230 

470*
3 430 

34 830
7 100* 
4160 
2 710 

350 
5400 
1050*
5 000

22
2 200 

150 
9 540 

Irin
395092
20 450* 
2 240

190* 
1400 

48 270 
1 194 890 

2 900 
2 430 
1050 

100
4 450* 
2400*
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Polnische Wirtschaftsgesetze in deutscher Übertragung

Der Rollfix-Eilwagen
ein dreirädriger Motor-Lieferwagen ist das beste 
und M llgst® Schnellverkehrsmittcl für Transporte 

2 V  U?du500 ke basten. Ausführliche Angebote 
und Vorführung durch den Generalvertrieb :

Erich Watzel, Industrie- u. Fahrzeugbedart 
Fernruf 22211 D A J t Z I «  Eichenallee 2 a

Titelübersetzungen
aus dem Dziennik UstawNr. 97 vom 5. November 1927. 

os. 855 Verordnung des Präsidenten der Republik 
vom 5. November 1927 betr. die Aenderung 
des (Geldwesens.

los. 856 Verordnung des Präsidenten der Republik 
vom 5. November 1927 über die Bestätigung

der Abänderungen in dem Statut der Bank 
Polski.

Pos. 857 Verordnung des Flnanzministers, des Ministers 
für Industrie und Handel sowie des Land- 
Wirtschaftsministers vom 29. Oktober 192‘ 
betr. die Zollerleichterung fü r  K a lksticksto ff- 

Pos. 858 Verordnung des Finanzministers vom 2. N0' 
vember 1927 im Einvernehmen m it dem 
Justizminister betr. die Aufhebung der Be' 
Schränkungen des Verkehrs mit ausländischen 
Devisen und Valuten sowie des Oeldverkeim3 
mit dem Auslande.

Bevorstehende Zollerhöhung 
fü r  Quarzlampen.

Soweit w ir informiert sind, wird beabsichtigt, den 
Zoll für Quarzlampen der Pos. 169/21 um 75% zu er
höhen. Der Zoll für Röntgenlampen soll nicht erhöht 
werden.

Polen
Vorkriegsm ark gleich Reichsmark 

in  Polen.
Die Industrie- und Handelszeitung te ilt mit- Die 

eng l i s che  Firma Schung & Co. aus Bradford erhob 
Klage gegen die Konkursmasse der p o ln is  ch e n Firma 
R u d z iń s k i  & Co. auf Verurteilung zu 10131 Reichs- 
mark °der 24133 Zloty mit eventueller Kursdifferenz 
am läge der Bezahlung. Die Forderung setzte sich 
zusammen aus einer Faktura auf 1946 Vorkriegsmark

399eimRM6z fn s T  I4-’ * 5 ■ i  ’ 50 ßM- Kosten sowi«
o u  Dauer von 10 Jahren und10 Monaten. Der Konkursverwalter beantragte Zu-

Höh^von l o ï  dei englischen S a  inRohe von 10 ,o im bmne der m Polen geltenden Valo
nsierungsverordnung. Der Kläger hingegen verlangte 
Î L S ln T :h li Ung der deu tschen  V o r k r i e l a -
AufwertungeU lg e R e ic h s m a r k  bzw. lOOprozentige

19i“ l h X  v C S S  ßM 1S° d“ Sald,° P“ ‘J-

P«¡chB,u „ g  a ? , ' h ï f f i î o T S Ï - Â Æ Î  d ie ° ilr .'.  
f a h Ä «  1 n ic h tmddeerr AW fŁ h ru ? g u n ¿ iń  d i e s e r
v o m 14. M a i 19 2dl  u n t  e r H ege “  da" Vt! ro rd l?ung

laufsgeld ¡ r D e u U c C S  ^
mark sei, habe für die Sache selbst
da es keinem Zweitel unter fege S  d »5 T  ” ° S'
re t i s c h e  W e r t  der  V o r k r i e g s e o 16, ' , the<\ '
der  g eg e n  w ä r t i g e n  R e i c h s m a r k
Wenn Verpf lichtungen in fremder Währung e 1 c k S61-
»erden. s„  traget beide

Risiko des Pallens oder Steigens der in Frage stehend011 
Valuta. Aus diesen (Künden b e s t ä t i g t e  das A p p e ll 
tionsgericht iii Warschau das Urteil der ersten Inst»u2‘

Eine polnische Zellu lo id  waren-Konzession 
in  RuiUand.

Ende September d. J. erfolgte die Eintragung d01 
polnischen „ A k t  -Ges der  T sche ns to chov r0 
l a b r i k  von  Z e l l u l o i d - E r z e u g n i s s e n “ in da 
russische R e g is t e r  a u s lä n d is c h e r  U n t e r n 011 
m ungen  Die genannte Gesellschaft hat mit d0̂ 
Sowjetregierung am 20. August 1926 einen K oI1f

S'S1° nSV0r t r a g  geschlossen, durch den sie a',  
C) Jahre berechtigt ist, aus Zelluloid, Galalith u» 
Kunsthorn Kämme, Knöpfe, Spielwaren, Z-dinbürst0 
u. a. m. herzustellen und zu vertreiben. Zu dies0 
Zwecke ist dem Konzessionär die ehemalige Fabrl 
„ K r a s s n a j a P r j  a d i 1 n j a“ in Leningrad überlasse 
worden.

I S w a g S & i
die
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Deutsches Reich — Übriges Ausland
Die internationale und universale  

Leipziger Messe.
Bie Weltruf genießende Leipziger Messe ist in der 

«odernen Form der Musterausstellung wohl eine der 
edeutendsten Einrichtungen des internationalen 
andeiswerkedmj. Die heutige Leipziger Messe ist 
us der alten Leipziger Warenmesse hervorgegangen. 
jUr Mustermesse hat sie sich in der lezten Hälfte des 
°ngen Jahrhunderts urngewandelt. Es findet also 

u lQ unmittelbarer Warenverkauf auf der Leipziger 
esse statt, sondern die Bestellung von Waren erfolgt 

, elmehr nach den dort ausgestellten Mustern. An 
^eser Musterausstellung sind rund 10000 Aussteller-

Die Zahl der
Aussteller auf der Leipziger Messe

9 9 .5 p)
f f *  beteiligt, unter ihnen zahlreiche ausländische, 
^handelt sich also bei der Leipziger Messe nicht nur 
6iftp̂ lne Ausstellung deutscher Fabrikate, sondern um 
'i,;a lntornationale Musterausstellung. Auf der Leipziger 
W 8e ?s  ̂ beute jede Ware vertreten, die überhaupt 
fiy einem Muster verkauft werden kann. Daneben 
W h man auc^ Rohstoffe und Halbfabrikate. Die 

der Muster und Neuheiten auf jeder Messe,
V  p em Besucher vorgeführt werden, geht hoch in
V  ,Underttausende, so daß die Leipziger Messe nicht

internationaler, sondern auch ein universaler 
«t ist,

i® das Warenangebot, so ist auch die Einkäufer
i n '■ auf der Leipziger Messe international zusammen- 

Unter den 155000 Einkäufern der Leipziger 
W).abrsmesse 1927 befanden sich 23130 ausländische 
V | Kfer, und zwar nicht nur solche aus den Deutsch
en  benachbarten Staaten, sondern aus ganz Europa, 

^  nnd überseeischen Ländern.
HjA0 Leipziger Frühjahrsmesse 1928 findet vom 
% j 1 März (Große Technische Messe und Baumesse 
%ed/' März) statt, die Leipziger Herbstmesse 1928 

vom 20. August bis 1. September.

In ternationale Liga selbständiger
 ̂ Handelsvertreter.

i30- Oktober 1927 fand in Amsterdam eine inter- 
v V  6 Konferenz der Verbände der selbständigen 
V C F *  Industrie und Handel statt Deutschland 
k V S  den Centralverband Deutscher Handels- 

'r'Vereine (Sitz Berlin) vertreten. Die Konferenz 
L^üllj Ur Gründung der „Internationalen Liga der 

% a)i' selbständiger Handelsvertreter“ (Ligue 
°'iale des Associations de Représentants de

Commerce Indépendants) mit dem Sitz in Amsterdam, 
an der alle zentralen Organisationen, die ausschließlich 
Handelsvertreter als selbständige Kaufleute umfassen, 
teunehmen können.

Zum Präsidenten wurde Adler, Amsterdam (Neder- 
andsche Vereeniging van Handelsagenten) gewählt, 

za Vizepräsidenten: Laurenze, Berlin (Verbands- 
Vorsitzender des Centralverbandes Deutscher Handels
vertreter-Vereine), Reinganum, London (Manufacturers 
„Agents Association of Great Britain and Ireland) 
Iserief, Amsterdam (Nederlandsche Vereeniging van 
Handelsagenten). Sekretär ist Lezer, Amsterdam.

Erleichterungen des Aufenthalts von 
Ausländern in  Estland.

Laut der neuen Verordnung da rf sich nur jeder Aus
länder so lange in Estland aufhalten, wie dies' in  seinem 
Vmum vorgesehen is t N ur falls der Ausländer länger in 
Estland bleiben w ill, als dies laut dem Visum möglich is t 
muß er sich durch den zuständigen Präfekten oder Vize- 
prafekten eine Aufenthaltserlaubnis einholen.
• nAÄ DdeJ  erine,m Transitvisum haben das Recht 

sich 48 Stunden in Estland aufzuhalten. Palls gewichtige 
Grunde sie zwingen sollten, ihren Aufenthalt in Estland In  
verlängern, hat der örtliche Präfekt, Vizepräfekt oder 
Kommissar das Recht die .Dauer des Transitvisums bis zu

äi.efe i£ Ä £ Ä Ita £  Bisi,utl"nntedi4*
a b |ie s (,h los» i“ ! i f  örnnd“ “ ™ ' d j f  b S » o t  d“ « S s £ S J !  
wiederholte Visa zur E in fahrt nach Estland bew illig t werden. 
Der Besitzer eines derartigen Visums is t berechtigt, im 
Laute eines Jahres mehrmals nach Estland zu reisen, wobei
er sich dort jedesmal ohne besondere Erlaubnis bis zwei 
Monate aufhalten kann.

Größere Veränderungen sind auch in Sachen der Re- 
gistrierungsordnung vorgenommen worden. Bis je tz t war 
jeder Ausländer, der sich länger als 48 Stunden in  Estland 
aufhielt, verpflichtet, persönlich zur Registrierung in der 
Polizeipräfektur zu erscheinen, und sich außerdem ins Haus
buch eintragen zu lassen. Diese zweifache polizeiliche Re
gistrierung is t nun abgeschabt Laut der neuen Ordnung 
ist die Pflicht der Registrierung auf die Hotelbesitzer oder 
Inhaber von Privatwohnungen, bei denen der Ausländer 
abgestiegen ist, übertragen worden. Das obligatorische 
persönliche Erscheinen des Ausländers in  der P rä fektur 
fä llt demnach fort, ln  der Stadt und in den Flecken muß 
die Registrierung des Ausländers durch die Hotel- oder 
Wohnungsbesitzer im  Laufe von 24 Stunden beim örtlichen 
Polizeikommissar geschehen (in Flecken ohne Kommissariat 
in der Flecken Verwaltung), auf dem Lande im Laufe von 
7 Tagen in den Gemeindeverwaltungen. Ausländer, die länger 
als 7 Tage in Estland bleiben, müssen hierbei ihre Photo
graphie vorstellen.

Inhaber von Diplomatenpässen, sowie Besitzer von Am ts
und Kurierpässen, die in exterritorialen Räumen absteigen, 
werden vom Außenministerium reg istrie rt und erhalten von 
dort die notwendige Aufenthaltserlaubnis.

In  der neuen Verordnung sind auch Veränderungen in 
Sachen der Aufenthaltssteuer fü r Ausländer vorgesehen. 
Diejenigen Ausländer, die sich in Estland vor dem 1. Januar 
1919 niedergelassen haben, müssen 10 Emk. pro Woche 
zahlen, die, welche vom 1. Januar 1919 bis zum 1. Januar 1925 
nach Estland gekommen sind, 20 Emk. pro Woche, die noch 
später Eingereisten 59 Emk. pro Woche. Der Besteuerung 
unterliegen sämtliche Ausländer im A lte r über 18 Jahre.

Diese Steuererhöhungen sind in  Anbetracht dessen vor
genommen worden, daß im Auslande die entsprechenden 
Summen überall bedeutend höher sind, als in Estland. Von 
der Entrichtung der Aufenthaltssteuer sind Ausländer be
fre it, die am estländischen Freiheitskriege teilgenommen 
haben, sowie ihre Familienmitglieder und direkten Nach
kommen, ferner Besitzer von Amts- und Kurier passen, von 
der Regierung nach Estland berufene Sachverständige und ihre 
Familien, von den Behörden fü r zahlungsunfähig anerkannte 
Personen, ausländische Pressevertreter, M itglieder der aus
ländischen Institutionen des Roten Kreuzes, sowie der aus-
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ländischen wohltätigen Organisationen, die nach Estland 
abkommandiert sind, Sommergäste, die sich vom 1. Mai bis 
zum 15. September in amtlich anerkannten Villenorten auf
halten, und zum Schluß M itglieder von Exkursionen.

Bei der Abreise aus Estland sind Ausländer, die dort über 
2 Monate verbracht haben, verpflichtet, sich eine Ausreise
erlaubnis emzuholen. Diese w ird  von der entsprechenden 
Präfektur erteilt, in  Städten, wo solche nicht vorhanden 
sind und aut dem Lande vom Polizeikommissar.
i ü J ? 1-6 ^ ue, . y 6r O r d n u n g  t r i t t  am 28. N o v e m b e r  19 2 7 i n  K r a f t .

Rekord in  der Ausfuhr Estlands.
Der Außenhandel ist für 9 Monate mit 456 Mül 

Emk. aktiv.
Die Ausfuhr betrug im September d. J. 1123614900 

Emk.
Die Einfuhr betrug im September d. J. 890608100 

Emk.

stie£ im September d. J. 
auf 1123614900 Emk., was in der estländischen Aus- 
Iuhr dieses Jahres und überhaupt des Außenhandels 
ein Rekord bedeutet.

Die E i n f u h r  betrug im September d. J. 890610100 
Emk., somit zeigt der Außenhandel Estlands im Sep
tember d. J. eine Aktivität von 233 Mill. Emk.
. Von Beginn dieses Jahres an bis Ende September 

sind aus Estland Waren ausgeführt für 7 377,3 M ill Emk., 
in derselben Zeitspanne sind jedoch Waren eingeführt 
für 6921,1 Mill. Emk. Somit ist der Außenhandel für 
9 Monate dieses Jahres mit 456,2 Mill. Emk. aktiv.

Die bedeutendsten A u s f u h r p r o d u k t e  im 
September d. J. waren: Butter für 377,9 M ill Emk 
Kartoffeln 1,1 Mill. Emk., Eier 37,3 ; Fleischwaren 35,3; 
llohleder 9,2; Holzprodukte 21,1; Furnier und Stuhl- 

llachs 17,8; Heede 0,5; Baumwollgarn 
und Zwirn 44,4; baumw. Gewebe 96,4; Segeltuch 10,6; 
Zement 18,2; Zündhölzer 5,2; Zeitungs- und Druck
papier 44,5 Mill. Emk. Zu beachten ist, daß die Bier- 
ausfuhr im September d. J. einen Rekord brachte. 
Auch wurdembedeutenderemUmfangePapier,Zellulose 
und überhaupt Papierwaren und zwar für 96 M ill Emk’ 
S 1™ ', wA°bei allein Zellulose allein für über 
40 M ill Emk. Auch die Ausfuhr von Telephonapparaten 
ist gestiegen von welchen allein nach Litauen für 
über 7 Mill. Emk. ausgeführt sind.
ar ^ 1®b®^eu*end«tenEinfuhrprodukte waren: Getreide
lä L w o ü e  52 Ä Hb nnge 2n; Zu"ker 75-G- Tabak 8,4;

H Ä  E- ’ boT?W‘o G?Tebe 35’9 ; w o ll te  Ge- webe 42,3, Eisen 21,9; Steinkohle und Koks 27 2-

waren^21 4’ ^  ’ l iohleder " ’5:

Ä S 1

l and  für 436,8 Mill. Emk., 2. England 296,2 Mill. Emk-
3. Lettland 69,5 Mill. Emk ; 4. Schweden 54,8 Mill. Emk. 
und 5. Finnland 51,5 Mill. Emk.

In der Einfuhr stehen nachstehende Länder an 
erster Stelle: 1. D e u ts c h la n d  242,8 Mill. Emk-> 
2. England 184,7; 3. Amerika 107; 4. Sowjetunion oi,l 
und 5. Schweden 37,4 Mill. Emk.

Der Verkehr im  T a llin e r  (lteva ler) Hafen 
im  August und September 1927.

Iin  September d. J. sind eingelaufen 150 Schiffe 
mit 65611 N. To.

Im August d. J. sind eingelaufen 178 Schiffe mit 
84216 N. To. . . .  , .

Von der genannten Zahl der Schiffe im September,  
gehörten:

57 Schiffe Estland, 34 Deutschland, 7 England und 
33 Finnland. „

Im  A u g u s t  d. J.: 64 Estland, 10 England,
49 Deutschland und 38 Schiffe Finnland.

Im Laufe von 9 Monaten d. J. betrug die Zahl 
der eingelaufenen Schiffe in den Hafen zu Tallinn 
(lieval) insgesamt 1015 mit einem Gesamtraumgehal 
von 517 796 N. To.

Eierausfuhr Estlands.
Laut den Daten der Ausfuhrkontrolle über durch 

gesehene und zur Ausfuhr tauglich befundene E id  
stellte sich die Eierausfuhr im Oktober d. .1. wie folg

N
England: Deutsch land:  F in n la n d : Insgesamt- 
649440 St. 1463760 St. 54000 St. =  2 1 67 200 St-

Mitteilungen aus der Geschäftswelt.
rtlic li.)

(Für dioee M itte ilungen is t die S chriftle itung  der D.W.Z. n ich t veran tw o i

Der „Lachs“ in Dan*ig.
Zu den Sehenswürdigkeiten, welche jeder nach 

kommende Fremde aufsucht, gehört die älteste, a n n o  * 
g e g r ü n d e t e  L i q w e u r f a b i k  . D e r  L a c h s “ . D ie L r ° q0it 
stuben, B r e i t g a s s e  52, von denen ein Raum bereits 
dem Jahre 1104 in Benutzung ist, weisen große KunstsciWu j0 
an Gemälden, Stichen, altem Kupfergerät usw- aut- 
gut erhaltenen Holländer Oefen sind heute noch imGebra ' 
Die Fabrikate der Firma werden unverändert nach den ", te 
Rezepten hergestellt und haben im Laufe der Jahrhun ' » 
W e ltru f erlangt; namentlich das echte „Danziger Goldwa. t
und der „Kurfürstliche Magen“ aus dem „Lachs“ sind ber 
geworden. teJJ

Lachskonfekt, kleine Schokoladenfläschchen m it 
Lachsliqueuren gefüllt, werden von der F irm a G. j- Jg 
Langermarkt 4/5, hergestellt und von Fremden gerI1 
Andenken an Danzig mitgenommen.

Automobile
Automobile „Ford“ 

r. Alvensleben & Thiel, Danzig

Automobile Studebaker 
„Dakla“ G. m. b. H. 

Hopfengasse 74 Telefon 283 84

Branchen Verzeichnis
---------------

Briefumschläge
Briefumschlagfabrik Hansa AG.
Danzig,Weideng. 35/38. Tel.2(5696

K rankenartike l
L. Guttzeit vorm. A. Lehmann

Jopengasso 31/32

Holzm akler
Grandt & Schumann, Danzig

Optik
L. Guttzeit vorm. A. Lehmann

Jopengasse 31/32

Spedition
Emil Berenz, | o ^

Danzig Königsberg__

Verbandstoffe ^
L. Guttzeit vorm- A* 

Jopengasse 31/

Druck von A. Schroth, Danzig.


